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Ansicht der oeuen Norrlhalle von der Querstraße IX. Die Nordh"Jle slehl als
GegenstUc:k zur Stidhalle neben der G<;!slsli:iHe (Foto MenU'! Gerlach, Wien). _ ..:..:;;.LoEi!.;JÜHt>:

Das gesamte Baufach findet auch aul der diesjährigen Wien er Herbst
messe e'in umfangreiches Angebot von neuzeiflichen Maschinen, An
lagen und Geräten, von denen der gröl)!e Teil auf dem weitläufigen G 
lände der Technischen Messe auch im Betrieb gezeigt wird.

Unter den zahlreichen Mode1len von Hoch!eislung:;maschinen fur die
Sauwirtschaft seien in erster Linie die Erzeugnisse -eines führenden deul
sehen Unternehmens genannJ, das nach dem europi3isdun Südosten um
fangreiche Lieferungen durchWhrf. Es werden ein Universalbagger, eine
Oieseltokomoiive mit Generalar, verschiedene Motorkompressoren, e;n
fahrbarer Rota!ionskompressor, eine Schrapperanlage, Bohrhämmer, Ab
bau hämmer, IBeionbrecher, Pref;luHstampfer, Felsbrecher, pfahlzieher und
vieles andere mehr gezelgf. Ein Wiener Sonderunternehmen der Bau
maschinenindushie stellt auf der Wiener Herbsfmesse 1940 Schnell
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Ui?erskhtsplan über das Gelände der Wiencr Messe Im Praler. Die den Bau fachmar1n besonde s interes.sierendEJon Auss\ellungen befinden si<.h In den Ab.
leilungen A, B, D, E und. in den HaUen 3 und 10. Neben der G-astst<Hle sleM IHIn als Gegenstuck zur SiJdhalle die neue Nordhall  .(Zeichnung Wlener Messeamt)



!nnenrü!llung, wie z. B. zur Verdichtung von Brückenpfeilern, sowie Maschinen zur Schotterverdichtung u. a. m. .
Aber nicht nur die Mechanisierung d8r Bauarbeiten seIbs! findet

ste:gende Beachtung, auch die Neuerungen auf dem Gebiete der Bau
sloffe sTohen im MiHelpunkfe do;s fachlichen InTeresses. Auch hier gibt
dlc Wiener Herbstmesse Gelegenheit, viel Neucs kennen zu lernen.
Neben den verschiedenen Sorlen von Saustahl, der in eigenen Kiosken
am Messegelände in seiner vielfachen Verwendungsfähigkeit zu sehen
ist, werden Einheiismallen und S:ülzkölbe für Fugenverdübelungen, wie
sie bei den Autobahnen angewendet werden, Modelle eines landwiti
schafllichen Rundbehällers, Eisenbetonankerplalfen, E:senbetonlängs
schwellen und dergleichen gezeigt.

mischer mit ,Benzin- oder DieseLsntrieb, einen Schnell-Bauaufzug sowie
verschiedene Typen von Kranen für Kanalbauter', feshJehende und fahr
bare Bauwinden fur Benzin- und Dieselmolorantrieb scwie Schwenkkran_
aufzüge aus. ,Für die ,Bauwirtschaft von besonderem In1eres5e sind nebcn
den Betoneisenbiegcrn und -5chneidern, die das gleiche Un:erneh'nen
zeigt, vor allem d:e Vibratoren, von denen mehrere Typen ,im Betrieb
gezeigt werden. Auch im Straryenbau i5t d3.s Verfahren des UnU'1Ter
brochenen Vorwäris/ahrens bei schräggestellJer Vibrierlläche bedeutend
gewesen. Die auf Grund der prakfischE)f1 Erfahrungen durchgebildeten
Vibtationsstraryenfertiger geben den die Wiener Herbstmesse besuchen
den SJra enbauMFachkreisen werfvolJe Anregungen. Auch ein bekanntes
Sonderuntemehmen des Altreichs zeigt auf der Wiener Herbstmesse

1940.Vibrationsaniagen für das Baugewerbe, darunter Schwingungsrütt- Giebelaosichl und Vorderfront der neuen NordhaHe mit der Längsstraße IV.!er zum Verdichten der Betondecken im Sfra enbau, Sondergeräte für (Foto Franz Thiem, Wien)

Der Urheberrechlsschulz an Bewerbungsunlerlagen nach VOB. Teil A
VOB. Teil A 9 20 "Kosten der Vergebung" sagt in Ziffer 4: "Die vo

den .Bewerbern ausgearbeiteten 'Unterlagen bleiben ihr geistiges Eigen
fum." .Fur die rechlliche Bedeutung dieser Bestimmung isf wesenllich,
da  VOB. Teil A nicht w,ie Teil B BestandteiJ des Bauvertrages werden
kann. Zu v-erlraglichen Ansprüchen kann daher diese Bestimmung nich!
ohne weiteres führen. .Neben dem Vertrage kommen als Grundlage Von
Ansprüchen aber Gesetze und Verordnungen in Frage. Die VOB. ist _
in allen Teilen - wie ja allgemein bekannt ist, weder das eine noch das
andere. Die VOS. an sich ,kann daher durch die hier wiedergegebene
Bestimmung keinen besonderen Urheberrechtsschutz begründen. ,Man
gels eines solchen durch VOB. Teil A S 20, Ziffer 4, Salz 1 entfällt auch
die Möglichkeit, Ansprüche auf Verletzung des Urheberrechis an ein
gereichten IBewerbungsunterJagen auf diese VOB,-Besfimmung zu stützen.
Die Tatsache, da  die Anwendung der VOB. in allen Teilen den öffent
'Iiche ,Bauleisfungen vergebenden Stellen und den Architekten durch Er
lasse und Anordnungen zur 'Pflicht gemacht worden ist, ändert an der
hier aufgezeigten Rechtslage nichts. Die VOB. Bestimmung fühd also zu
nächst dahin, da  im Rahmen der iDienst- bzw. Berufspflichten das
geistige Eigentum zu beachten ist. Natürlich kann es sich hierbei nur um

I if Ilfh\1lJ IiJj!l!llilidi.$$di!!!ilii! lII!a'ildi d 1l lOB. I)
Y@Bi HombauingElnieur und Volkswiri VJr. jur. "anns  Ellliier, BerUn

Bei Bewerbungen um ,Bauleistungen müssen off auf Anfordern des
Ausschreibenden Entwürfe, ,Pläne, statische Berechnungen oder andere
UnterJagen eingereicht wßrden.. Hier enisteht dann die .Frage, ob und
in welchem Umfange die VOB,_ SchutzvorschriHen über die Urheber
rechfe der ,Bewerber an den genannten eingereichten Unterlagen ent
hälf. Der zweife IFall, in dem vom Auftragnehmer ausgearbeitete Zeich
nungen, rBerechnungen usw. dem Auftraggeber übergeben werden,
liegt im Gegensatz zum erslen nach Vertragsschlu . Hier handelt es "ich
um die sogenannten AusführungsunIerjagen. Wiederum aber entsteht
die Frage nach dem Schulze des Urheberrechts durch die VOB.

Dem Aufbau der VOB. entsprechend und wegen der verschiedenen
rechtlichen Bedeutung des eigentlichen Verdingungsrechts (VOR Teil A
"Allgemeine Bestimmungen für die Vergebung von Bauleislungen") und
des aJIgemeinen ,Bauverlragsrechts (VOB. TeillB  AlJgemeine Vertrags
bedingungen iür die Ausführung von Bauleisiungen") müssen auch hier
die Urheberrechtsfragen über 8 ewe r b u n g s u n f e r lag engelrennt
von denen über Aus f ü h run 9 s u n t e r  a gen hesprochen werder!.

vo r  f  I:  d    i  I   h i  I  g    n d2  b't h b   r ; c  t   c    ;1 s n   hm eJe  i g
und e'ine IHS! unlängst an ,den Fragekas!en gerichtete Anfrage. Vergleiche
Frage Nr. 23. Hell 34}4'3 Seite- 160, unserer Zei1ung.



den gesetzlichen Umfang dt'JsUrheberrechlsschuhes handeln, so dOll} im
Ergebnis, der in der VOB. Teil A g 20, Ziffer 4, -aufgezeigte Rahmen
durch dIe vorhandenen, gesetzlichen Urheberrechts bestimmungen aus
gelü1ll wird. D<'IsUrheberrechtsgesetz vi:)nl 19, Juni 1901 sieht nur den
Schutz von nAbbildungen" (Plänen, Zeichnungen) vor. Untersagt sind
nach diesem Gesefz8<n:ch nur Vervielfälfigung, gewerbsmäl}ige Ver
breitung und öffenHiche Miiteilung. Der Urheberrechhschutz nach dem
Gesetz ersJreckt sich auch nicht auf Unlerlagen, die nichl "Abbildungen"
sind, also z. B. statische Berechnungen, Baubeschreibungen und alle Be
schreibungen der Loistung, die nicht zeichnerisch, sondern durch Warte
erfolgen. Ebensowenig ist nach dem Gesetz eine Handhabe gegebe'l
gegen die einfache Benutzung aller dieser Unterlage;! für d1ls jewerts
vorliegende :Bauvorhahen. Eine Schadenersalzklage wegen Verletzung
eines Schutzgesetzes ist daher nicht moglich, sondern nur eine sold,..
aus ungerechfferligter Bereicherung. Die Anspruchshöhe wurde sich hier
wohl nach den Gebührenordnungen richten, aber von der Seife des be
reicherten Ausschreibenden zu bemessen sein.

Nun ist der Urheberrechtsschulz für Bewerbungsunterlagen doch nicht
so unvollständig, wie auf den ersten Blick erscheinen mag. Zwar kann
an sich allein die Aufnahme der Urheberschutzbeslimmung in die VOS.
Teil A   20, ZWer 4, keine .Rechtsschutzwirkung auslösen. Ziffer 4 ent
hälf aber den weiteren Salz: "Wird das Recht der unbeschränkten Ver
wendung gefordert, so mul} vor der Verwendung eine Vereinb1'-rung ge
troHen werden. n Zur Behebung der Schwierigkeiten soll also mit dem
Bewerber über die unbeschränkte Verwendung der von ihm eingereich
ten BewerhungsunierJagen -eine Vereinbarung getroffen werden. Im Zu
sammenhdnge mit Ziffer 3 des genannten Paragraphen wird dann eine
enfsprechende Vergütung fes!gesetzt werden müssen. Obwohl der Ver.
dingungsvorgang an sich, wie oben gesagt worden ist, keinen Vertrag
zwischen Ausschreibenden und Bewerher herbeiführt, bnn ein solcher
im Hinblick auf die ver! a n g t e nUn t e r lag e n (also die Leistung
des Bewerbers) und die Vergütung hierfür (also die Lei dung des Aus
schreibenden) angenommen werden. Inne,ha!b des Verdingungsvor
ganges, der nicht Vertrag ist, sondern nur der Vertragsvorbereitung
dient, besteht ein Vertrag über die in VOB. Teil A & 20, Ziffer 3, ge

nannten Unterlagen. D:ese Ansi,-hf verJriH Eplinius }, ihr ist sowohl aus
rechtlichen Erwägungena!s: besonders auch nach dem Ergebnis zuzu
sfimmen, Da aber die ZiHern 3 und 4 des   20 in engstem Zusammen,
hange stehen und dahE;!r als etwas EinhejfJiches aufgeTa 1 werden ,müs
sen, ergibt sich, dal} ,Bestandteil dieses Verlrages über die Ausarbeiiuo9
der Unterlagen auch Ziffer 4, Satz 1, atsQ die Bestimmung uber das
geistige Eigentum an den ausgearbeifeten Unterlagen ist. Das is  recht
bedeutsam, genn der Schutz des geistigen Eigentums nach VOB, Tejl A
g 20, ZiHer 4, Satz 1, geht weiter als der nach dem Urheberrechtsgeselz.
Er umfal}! nicht nur .Abbildungen", also Zeichnungen und Pläne, son
dern die U n t e r 111 gell s ch i echt hin, dazu gehören aber auch
stalische Berechnungen, leistungsbeschreibungen durch Warfe, lV\assen
berechnungen usw. Von einem Vertrage und mithin dem Urheberrech!s
schutze im Umfange der VOB. kann jedoch dann nicht gesprochen wer
den, wenn die eingereich-fen Unterlagen nicht vom Ausschreibenden ver
!angt worden sind. Hier, bei solchen u n ver I a n g t e n UnlerlagQn,
kann nur ein Schutz <..n Zeichnungen und Plänen in dem oben bezeich
neten gesetzlichen Umfange entstehen.

Ober die rechtliche Bedeutung eines Stempelauldruckes, der
der Grundlage eines ihm entsprechenden Verk:Jges rechf!iche
gen zu au em verm<:!9, haben wir in der Antwort auf Frage Nr,
Heft 34/1940, Seite 160, berichfeT, so dal1 eine Wiederholung dieser Dar
legungen hier enHi!lIen kann, Wir biiten unsere Leser, die gerlan:1te.
Antwar! nachzulesen. Die sich bei Vorliegen eines Vertrages iJUS d r
Verlelzung des geistiger:. Eigentums ergebenden Ansprüche richi-er
nach den allgemeinen bürgerlichen Vertragsregeln, so diJ  neben
Anspruche ßuf Vergütung 11ach dan Sätzen der Gebührenordnungen
oder nach sonst üblichen Sätzen u. U. auch der auf Schadenersatz in
Frage kommen kann. Wo kein Ver!ragssch!u  angenommen 'werden
kann, enlfa!!en alle diese Ansprüche und es bleibt der recht begre,,;!:!e
aus dem Urheberrecht,

) "Der Bauvertrag auf de, Grundlage vo;! Erläuterungen  U:r Vording ng,.
ordnung für Bau!eistungen" von Rechts3rwalt Dr. Sruna Eplm!us, 2. Auflage,
:all HeymOlnns Verlag, Berlin 1936.
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Ven Dipl.-In.g. F. Casfner, BelHn!I ' iI. ndpl fh i\ 1011 M ml !l'
Zum Abteilen der KeJler- und BodenverSchläge werd:an im allge

meinen hölzerne SchaIbreller oder LaHen benutzt. D;es geschieht auch
heule noch, trotzdem in Fachkrehen ausreichend bekannt ist, da  Holz
hierfür ;""enig geeignet ist, und zwar einmal wegen seiner leichten Enf
flammbarkeit und ferner wegen seiner Emptindlichkeit gegen Feuchfig
ke'if. Die ,Feuerge{ hrlichkett des Holzes tritt ramentJich auf dem D3ch
boden in Erscheinung. Sie ist um so gröl}er, je länger das Haus sfehi
und je stärker alle Holzteile unter d r Einwirkung der Sonnenhitze aus
getrocknet sind.

Im Keller besteht bei der Benutzung von Holz zur Herstellung von
Trennwänden ZWaI' auch eine gewisse Fou<::rsgdahr; sie wird aber nie
mals so gro  sein, wie 3.uf dem Boden, weil das Ho!z hier niem3.ls den
Trockenheifsgrad erreichen kann, wie dicht unter dem Dache. V!e
gröl}er ist dagegen im Keller die Gefahr, dal} die hier eingebauten Holz
teile unter dem Einflu . von Luli- und Boclenfeuchfigkeit zunäch5f ange
griffen und sch!ie !ich zerstört werden. Deshalb so!!te in ZukunH auch
bei der Herstellung von Kellerverscblägen von der Verwendung von
Holz Abstand genommen werden.

Gewi  sind eine Reihe guter TränkmitfeJ bekannf, um Ho!z gegen
Enfzündung und gegen Feuchtigkeitsangtiffe zu schützen. 111 ihrer gro
en Mehrzahl haben sie aber den Nachteil, da  ihre Schutzwirkung zeit
lich begrenzt isl, so di!  die Tränkung in gewissen Zeltabständen wieder
holt werden mu . Dies stö ! aber bei eingebauten Teilen in der Regel
auf Schwierigkeiten. Andererseits mul}ten Versuche mit der Verwendung
von Baustoffen, die ihn:::r Natur nach gegen Angriffe von Feuer und
Wasser in hohem Grade unempfindlich s;nd, in den meisten Fällen aus
wirtschaftlichen -Gründen wieder aufgegeben werden. Hier liegt vor
allem der ,Grund dafür, da  man imlner wieder zur Verwendung von
Holz für die vorliegenden Zwecke zurückgekehrl ist. Wenn aLlch die fÜr
die Herstellung von Trennwänden benuh:len Holzarfen nicht gerade als
hochwertig bezeichnet werden können, so hande!! es sich doch ins
gesamt um recht ansehnliche Holzmengell.

Durch Verwendung der hier abgebildelen, aus Beton, Leichtbeton
oder einem ähnlicl1en Baustoff bestehenden Wandp!allen lä t sich diese
Holzmen'ge ohne weiteres resilos einsparen: Der Na/ur ihres Werkstoff s
enbpred1E nd, sind diese Platten, die Tobrikmä!)ig hergesfcllt und bIs
zum Gebrauch auf Lager genommei1 werden können, feuerhemmend
und gegen Feuchfigkeii unempfindlich. Sie können selbs! nicht brennen
und deshalb auch e'inen in ihrer Ni.1he ausgebrochenen Brand nicht
unterstützen. Die P!a1ten haben eine der llblichcn Kellerhöhe von 1,80
bis 2,0 m entsprechende länge bei einer Breite von 2S cm und einer
Stärke von 25 bis 30 mm. An den L ngssejJen sind die Platten teilweise
ausgespart, w durch ihr Zusammenbau er:e!chtert und nach Fertigstellung
der Wand die Durchlüfiung der gesanlten ICel!erräurne erleichtert wird.
Oben und unten werden d:e Plailen in Betonleisfen gehaBen, Zu er
wahnen bleibt schlieljlich noch, da  diese Pbt!en auch zur AbteHung von
Stall_ und s0nstigen Wirfscbaftsriiumen geeignet sind.
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,Eine weitere Bestimmung, die sich in ,ihrer Zielsetzung auch an den
Schutz des geistigen Iigentums wendef, enthäH die VOB. Tcil A g 27,
Ziffer 1, Satz 2:  Nicht berücksichtigte Angebote und Ausarbeitungen de,
Bieter dürfen nur mit ihrer Zustimmung für eine neue Ausichreibung
oder für andere Zwecke benutzt werchn.   Hier gilt natürlich zunächst
auch, da  ,m sich diese VOB..JBesfimmung keine Ansprüche erzeugen
kann, wenn dieAusarbeitungen doch für neue Ausschreibungen verwendet
werden. Die,.ßestimmung hängf aber erkennbar mit der in VOB. Teil A
20, ZHfer 4, eng zusammen, da ja diese für die unbeschränkte Anwen
dung s ch lech t hin eine Vereinbarung forder!. Ein Anla  zu rechtlich
gesonderter :Behand!ung beide. Bestimmungen liegl also nicht vor. Kam1
ein Verfragsabsch!u  angenommen werden, so können auch die oben
genannten Ansprüche entstehen. Werden hingegen Bewerbungsunter
lagen u n ver I a n 9 t mit der AuHragsbewerbung eingereicht, so kann
sich bei der mirybräuchlichen Verwendung von Ze,ichnungen und PläneJ1,
die auch hier den Urheberrechtsschutz nach dem Gesetze genieryen, al!
gemeinhin ein Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung ergeben.
Dieser Anspruch wird sich, wie oben dargetan, grundsatzlich nach den
Gebührenordnungen oder nach sonst üblichen Sätzen bemessen. .oa aber
die Bezifferung der Bereicherung von der Seite des Bereicherten aus ge
sel,en wird (also des Ausschreibenden), so kann sich eine Bereicherung
in einem ziflernmä ig geringeren Umfange als nach den Gebührenord
nungen ergeben, so z..e. wenn etwa nur Teile der Ausarbeitungen ver
wendet worden sind. Diese SegrenzungsmögJichkeit besieht natürlich
auch bei dem. oben zu VOB. Teil A 9 20, Ziffer 4, genannten .Berei
chcrungsanspruch.

Der Urheberred,tsschulz für Bewerbungsunterlagen ist nicht gJnz ein
lach gel ag er!, Wenn kein Ver/rag auf der Grundlage der,angegebenen
VOB.-Besflmmungen angenommen werden kann, besieht der rechl be
grenzte Schutz aus dem Urheberrechtsgeseiz, der Überdies nur Zeich
nu,1gen und Pläne erfa t. Auf verlragHcher Grundlage h.ingegen ist
der Bewerber weil mehr geschützt, nämlich im Hinblick auf a I lee I n
ger eich! e nUn t e r lag e n, also auch slatische Berechnungen, ,sau
beschreibungen, Massenberechnungen usw.

Der Urheberrechl3SchLltz an Ausfühnmgsl!.!nfer!agen nach VOB. Teil B
Teil B der VOR wird Bestandtei! des Bauvertrages. Hieraus ergibt

sich eine viel einfachere und übersichllichcre Rechtslage, VOB, Te:! ß

3, Abs, 3, Salz 1, bestimmt: uSämlliche Unterlagen bleiben geistiges
Eigentum ihres Urhebers" und Safz 2: "Ohne seine .Ge.nehm.igung dÜr
len sie weder veröffenlJicht oder vervieHältigf, noch für einen atlderen
als den ursprünglichen Zweck benu!d werden.   Dieser .schutz ist um
fangreicher a!s der nach dem Urheberrechts gesetz, denn unter sä m tM
I i ch e nUn te r lag e n sind nicht nur Zeichnungen und Pläne zu ver
stehen, sondern auch wörtliche Ausarbeitungen, stafische und andere
Berechnungen und Baubeschreibungen. We,iterhin sind nicht wie nach
dem Urheberrechtsgesefz nur VeröffenJJichung und Vervielfältigung
unters ag I, sondern je d e Ben u tz LJ n g für einen anderen als den ur
sprünglichen Zweck. Hieraus ergibt sich, da  z. B. nach dem 'Enlwurfe
für einen Hallenbinder für eine beslimmle Hafle nicht Binder hir eine
andere wenn auch konstruktiv gleiche Halle durch einen an der e n
Ausführenden hergestellt werden dürfen. Die Schuhfarmel für das
ge sjige Eigentum isi hier eindeutig und immer Vertragsbestandteil.
Wird das Urheberrecht verletzt,. so sind n:cht nur die begrenzten Rechte
aus dem Urheberrechfsgesefz gegeben, sondern verlragliche Ansprüchfi!.
Die Verwendung zuwider den ,Bestimmungen des 9 3, Abs.3, ohne Ge
nehmigung des Auftragnehmers (Ausführenden) enthält. eine Vertrags
verlelzung und machl den Auftraggeber s ch ade n e r s atz p f I ich ti g.
FÜr die Höhe des Anspruches werden im angemeinen wieder die Ge
bührenordnung oder der sonst übliche Satz mar,gebend sein, doch kann
sich nach den allgemeinen Sätzen des bürgerlichen Rechls. auch ein
höherer oder niedrigerer Anspruch ergeben,

Zur Abrundung der Darlegungen erscheint erforderlich, darauf hin
zuweisen, ,da  sich aus nicht berechtigter Verwendung von Bewerbungs
und Ausführungsunterlagen nicht nur die aufgezeigfen, sich im geistigen
Eigentum begründendGn Ansprüche ergeben können, sondern auch
solche nach den ,Bestimmungen übe.r den unlauleren Wettbewerb und
bei durch Patent geschützten Konstruktionen usw. solche auf Grund des
Palentrechts.

Bei Be wer b u n g s u n t e r lag e n hat der Bewerber sich zu ver
gewissern, ob ein Verl ag auf der Grundlage der VOB.-.Bestimmungefl,
die gegenüber dem Gesetze einen umfangreicheren Schuh gewähren,
zustande gekommen ist. Bei Aus f ü h run 9 s u n t er! a gen ist nölig,
sich zu uberzeugen, ob nicht durch besondere vertragliche Abmachungen
die Gültigkeit von VOB. Teil B 9 3, Abs.3, Sätze 1 und 2, für den ein
zelnen Fall au er Kraft geselzt worden ist. .

Ibi!!:11 dw  F l1d l1!!fifiUil de  ''''lkjW@hil!!fiil'$l$IaI!!fie  i. Ilh' idl!
I. Art der geförderfen Wohnungen

1. V 0 ) k s W 0 h nun gen im SinnG dieser Bestimmungen s i n d ob i l
I I ge K lei n w 0 h nun gen, die ln ersfer Reihe für Famifien mit ge
ringem Einkommen bestimmt sind.

Ein/ache ,Ein- oder Zweifamilienhäusel' als Doppel- oder Reihen
hauser mil landzulage sollen bevorzugl gefördert werden.

Die Volkswohnungen sonen näch Grö e, Raumzahl und Ausstattung
die notwendigen Anforderungen nichl. Überschreifetl. Die Normalwoh
nung soll die Vierraumwohnung sein, beslehend aus vier Wohn- und
Schlafräumen sowie Nebenraumen (Kochküche oder Kochnische, Flur,
Abort usw.); die Wohnküche zählt als Wohnraum. ".,I:ierraumwohnungen
können auch dann als solche gewedel werden, wenn in einer geplanlen
Vierraumwohnung eine Wand zwischen zwei Wohnräumen forfgelassetl
wird, um berechfiglen Wünschen oder Wohnsitfen der Bevölkerung enl
sprechen zu kannen; jedoch mu  es dann möglich sein, in solchen Woh..
nungen bei entsprechendem Bedarf durch nachträgliches .Einziehen der
Zwischenwand vier Wohn- und Schlafräume herzurichten. Die Vierraum
wohnungen sollen in erster ,Reihe an Familien mit mindeslens drei
minderjährigen, zum elterlichen Haushalt gehörenden Kindern vermietel
werden. Der Bau von Drei- oder Zweiraumwohnungen richtet sich nach
dem jeweiligen BGdarf. Einraumwohnungen dÜrfen nur in Allersheimen
oder zur Unterbringung von älteren Personen, die ihren Lebensunterhalt
aus Renlen oder Leistungen der öffenIJichen FÜrsorge bestreilen, zuge
lassen werden, jedoch nur, wenn dadurch eine entsprechendjj, Anzahl
anderer Wohnungen frei wird; nach Möglichkjj,J! sollen beim Bau von
AUersheimen angemessene Gemeinschalts äume vorqesehen werden.

Die Bauten sind nach bf'!slen Regeln der Baukunst als Dauerbauten
auszuführen. Au/ eine gUje archi1jj,ktonische und slädlebaul,iche Geslal
lung der Baulen ist Wer! zu legen (siehe Abschnitt 111). Barackenwon
nungen oder ähnliche behelfsmä ig ausgeführte Wohnungen dürfen
nichl gefördert werden; jedoch ist jj,S fur die Dauer des Krieges zulässig,
Volkswohnungen als Massenunterkünfte nach Ma gabe der Bestimmun..
gen meines Runderlasses ubjj,r die Durchführung eines I(riegsbaupro.
gramms - !Va 7 Nr. 3000 - 158/39 - vom 12. Dezember 1939 zu ver
wenden.

2. Die Her s ! e II u n g s k 0 s t e n (reine Baukoslen, Kosten fi.tr
Au enanlagen und Nebenkosten, 0 h n e Aufwendungen für das Grund
stück und seine Erschlieryung) so!ljj,n je Wohnung im Ourchschnill 5000
RM nichf Überschreiten. Wenn mindestens die Hälfte der Wohnungen
eines Bauvorhabens als Vierraumwohnunqen errichtet werden, so dürfen
die Hersfellul1gskoslen im Durchschnitl 6000 RM belragen.

Höhere Herstellungskosten ais 5000 RM bzw. 6000 RM dürfen zuge
lassen werden, soweil es mil Ruckslchl auf die al!gemeine tage des Bau
marktes oder die besonderen Verhältnisse des Einzelfalles erforderlich
isl. Dabei isl von einer $chlüsselzi3hl auszugehen, die nach dem Vor
druck zu meinem Rundetlaf) - IVa 7 Nr. 3000/64 - vom 25. April 1939
von der Bewilligungsbehörde zu ermitteln isf. Die Höchstgrellze der auf
eine Wohnung im Durchschnitt entJallenden Herstellungskosten beträgl
3800 RM (Grundzahl) vervielfälligt mit der Schlüsselzahl. Umfa 1 das

Bauvorhaben mindestens 50 v. H. Vier- und Mehrraumwohnungen, so
kann der Berechnung eine Grundzahl von 4300 zugrunde gelegl werden.

Die Sch!üsselzahl kann je n:ich den örtlichen Verhältnissen einheitlich
für den ganzen Bezirk, für bestimmte Gebijj,le oder auch fur einzelne
Orte festgelegt werden; sie kann bei besonders liegenden Verhälinissetl
ausnahmsweise auch lür einzjj,lnjj, Fälle bestimmt werden. Bei der Be_
rechnung der Schlüsselzahl sind die den fatsächlich aufzuwendenden
Kosten entsprechenden Preise (einsch!ie Jich Transporfkoslen) und löhne
im Benehmen mit der zusländigen Prjj,isüberwachungsstelle anzusetzen.

Wenn Herstellungskoslen nach Marmabe der Schlüsselzahl zugelas5en
werden sollen, ist darauf zu achten, d:!ry alle irgendwie vertretbaren Er
sparnismöglichkeiten ausgescnöpff und die Kostenansätze angemessen
sind. Anscheinend übersetzte Baukosfen sind in jedem ,Einzelfall unter
Anlegung eines s' ren gen Ma slabes nachprüten zu lassenj hiermij isi
gegebenenfalls ein Sachverständiger zu beaullragen, der in der Kalku
lalion von B..mfen besonders erfahren ist. Erforderlichenfalls sind die
Unlernehmer auf die nach der KriegswirtschaHsverordnung vom 4. Sep
tember 1939 (Reichsgesetzbl. I S. 1609) gebotene Senkung der Preise
und löhne hinzuweisen und darauf aufmerksam zu machen, da  un
gerechtferligte Kosfenansäfze unnachsichffich herabgesetzt werden. Di
Baupreisverordnung des Reichskommissars für die Preisbildung vom
16. Juni 1939 (Reichsgjj,setzbl. I S. 1041) und die .DurchHihrungsvorschrif
len hierzu sind genaueslens zu beachten.

Die Aufwendul1gen fÜr architektonischen und bildnerischen Schmuck
(siehe Abscnnijf 111), für nofwendige Luflschu1zeinrichtungen und fÜr die
Errichlung einjj,S Stalles bleiben bei der PrÜfung der höchst zulä sigen
HersfelJungs osten unberücksichtigt. Ferner kann eine überschreifung
um den für Selbst- odjj,r Nachbarhilfe in Rechnung gesteIlIen Beirag zu
gelassen werden. Auch können solche unvermeidlichBn Mehrkosten zu
gestanden werden, die durai' ,Bauarten entstehen, die sonst nicht üblich
sind und bei der Berechnung der Schlüsselzahl nichl berücksichligtwerden.

3, Die M i e t e mu  auf die Dauer tragbar sein. .Diese Voraussetzung
isl im allgemeinen dann gegeben, wenn die jährliche Belastung Ys des
Voraussichtlich dauernd gesicherten baten Reineinkommens der Bevöl
kerungskreise, für welche die Wohnungen bestimmt sind, nicht über
schrei/eI. Die falsächliche monatliche Miete der Volkswohnungen d.3/f
40 ,R,M nicht übersteigen.

In besonders begründeten Ausnahmefällen kann die Bewilligungs
behörde an Stelle der absoluten Höchstf11iete eine monalfiche DUrch
schniltsmiele sämiJicher VOlkswohnungen des Bauvorhabens, für das der
BewiJligungsbescheid erteilt wird, bis zu 40 RM zulassen. hierbei darf
jedoch die Miele der teuersten Volkswohnung nichl mei1r als 50 RM
monallich befragen.

11. Art und Höhe der Reichsfördemng
1, Als ,Reichsförderung können D3rlehen bis zu 1500 R,M je Drei- und

Zweiraumwohnung und bis zu 2000 RM je Vierraumwohnung gewährt
werden. Für Volkswohnungen in Ein- und Zweifamilienhausern können
die Darlehensbeträge um 200 RJM je Wohnung ernöhf werden.



Ist es bei höheren Baukosten als 5000 RM bzw. 6000 RM frotz Aus
schöpfung aller vertretbaren Ersparnismöglichkeiten niCht möglich, eine
aul die Dauer tragbare Miete zu erzielen, so können unter Berücksich
tigung der ermiHe!ten Schlüsselzahl Reichsdarlehen bis zu folgenden
Höchstsätzen bewilligt werden (dabei ist die Schlüsselzahl bis auf eine
Sfelle hinter dem Komma nach oben abzurunden, wenn die zweite
SteUe 5 und mehr beträgt, im übrigen ist nach unten abzurunden:
bei ein r Schlüsse!zahl von: 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8und mehr
a) für Volkswohnungen in Ein- undZweifami[ienhäusern. . .' 1700 2000 2300 2600 2900
b) für volkswohnungen in Drei- undMehrfamilienhäusern. . .. 1600 1800 2000 2300 2600
c) 'Erhöhung der Sätze unter a oder b

für jede Vierraumwohnung um. . 400 450 500 600 700
Neben diesen ReichsdatIehen können nSonderdarlehen für städte

bauliche Gestaltung" gewähr! werden (siehe Abschnitt 11 1).
Sind die Volkswohnungen für die Gefolgschaftsmifglieder eines be

stimmten wirfschafHichen Unfernehmens vorgesehen, so sol! eine Erhö
hung des Reichsdarlehns von 1500 RM bzw. 2000 RM je Wohnung ers!
dann gewährt werden, wenn das Unternehmen Betriebsführerdarlehen
in Höhe von mindestens 20 v. H. der Gesamtkosten unfer erleichterten
Bedingungen bereitste[1t oder nach den Feststellungen der Bewilligungs
behörde hierzu in der Lage ist.

2. Soweit die Aulnahme 11. Hypotheken vorgesehen ist, können 1ür
diese ,Reichsbürgschaften nach der Verordnung über die Obernahme VO:l
ReichsbürgschaHen für den Kleinwohnungsbau vom 16. Februar 1934 
Reichsgesetzbi. I S. 128 - und den hierzu ergangenen Bestimmungen
übernommen werden; es gelten jedoch die Beslimmungen über die Fö 
derung des Baues von Vo[kswohnungen, wenn die VorschriTten fUr die
Ubernahme der Reichsbürgschalt nicht mit ihnen übereinstimmen.

3. ,Das Reichsdar[ehen ist jährlich mit 3 'v. H. zu verzinsen und m;t
I v. H. der ersparlen Zinsen zu iilgen. Der ZinssJtz ka.nn für zunächst
tünf Jahre bis auf 1 v. H. ermä igi werden, wenn nach Ausschöpfung
aller vertretbaren Ersp:;!rnismög!ichkeiten auf andere Weise eine atil die
Dauer iragbare Miete nicht zu erzielen ist.

Die Reichsdar!ehen sind nach Rückzahlung der anderen, b"j der F;st:.
setzung der jährlichen Belastung berücksichtigten Verpflichtungen (Zin
sen und Ti[gungen für die I. und 11. Hypothek, Grundstücksk:9ufgelder,
Anliegerrenten usw.) in Höhe der jewei!s heiwerdendcn Beträge ver
s:'ärkf zu [ilgen.

4. Die Re i eh s dar I ehe n werden sewähr t :
a) Gemeinden und G-emeindeverbänden.

Die GeJIleinden (Gomeindeverbände) können die Reichsdarlehen an
gemeinnützige Wohnungsunternehmen w itergeben; sie hoHen in
diesem Falle jedoch dem Reich!" gegenüber in vol!em Umf nge
weHe,{.

b) Gemeinnützigen Wohnungsunternehmen, an deren GeseilschaHs
kapital das Reich (auch Reichspost, Deutsche Reichsbahn), das Land,
die Provinz, die Gemeinde (Gemeindeverb:md), die NSDAP. adel
Vermöqenswcrte dei' DA:F. mit mehr ais 50 v. H. mittelbar oder un
mittelbar beteiligt sind. Die BewiUigungsbehörde kann ausnahms
weise auch andere bewährte gemeinnüizige Wohnungsunfernehmen
als unmittelbare Darlehnsnehmer zulassen.

Es ist in jedem Falle die wirlschaflliche Lage des Wohllungsunferneh
mens an Hand des !efzien Prüfungsberichtes der nach dem Gemein
nützigkeitsrecht zuständigen Stelle eingehend zu prüfen.

Kann die Gemeinde (der Ge.meindeverband) das Bauvorhaben nicht
finanzieren und kann auch nicht ein gemeinnütziges Wohnungsunter
nehmen zur Durchführung des Vorhabens eingeschaltet werden, könne>!
die Reichsdarlehen - in den FäHen 4 a und 4 b - au;nahmsweise nichl
gemeinnützigen Wohnungsunternehmen (juristischen Personen) gewähr!
werden; in diesem Falle s:nd ebenfalls die wirtschaftlichen Verhä!inisse
des Wohnungsuntemehmens zu prüfen.

5. Die Re:chsdarlehen sind durch Eintragung eine( Hypothek an be
reitester Stelle, jedenfalls vor den auf das Eigenkapital angereChtlefen
Fremddarlehen, Restkaulgeldern usw. zugunsten der Deldschen Bau- u:lcl
Bodenbc:nk AG" Berlin, so zu sichern, da!) sie einschlie lich der 'm
Range vorgehenden"oder gleichstehenden Rechte mit höchstens 90 v. H.
der Gesamtkosten auslaufen.

Werden die Reichsdarlehen der Gemeinde (Geme:ndeverband) ge
wahrt, so kann aul die ding1idle Sicherunq verzichtet werden i im FaHe
der Weitergabe sind die Re:chsdarlehen jedoch zugllOsten der Gemeinde
dmglich zu sichern.

6. Die wei!eren Bedingungen ergeben sich aus der Schuldurkund 1
die dem Schuldner von der Deulschen Bau  und Bodenbank AG., Be-r
lin, unmittelbar zugeslellf wird.

111. Sonderdarlehen für städtebauliche Gestaltung

Bei grö ereIl Bauvorhaben ist selbst bei städtebmrlich guter Anord
nung der Hausgruppen, bei ausreichender Mischunq verschiedener Haus
typen und bei architektonisch einwandfreier ,ourchbildung der Einze!
heiten eine gewisse Eintönigkeit des Orls- und Sira enbildes schwer zu
vermeider', wenn es an jeglichem architekionischen und bildnerischen
Schmuck bei dei' Siedlung lehlt.

Zur B hebung dieses Mangels soll deshalb in 9rö ercn Gemein
schaHssIedlungen an einzelnen städtebaulich geeigtleten Stellen für eine
Belebung des Oris , Stra en- oder P!atzbildes durch guten architek
tonischen oder bildnerischen Schmuck an den Häusern oder auf den
Hausgrundstücken gesorgt werden. Um eine künstlerisch nlöglichst wert
volle Leistung und eine einwandfreie Eingliederung des Schmuckes in

die Gesamtlage zu gewährleisten, sind die städfebaulichen Sachbearbei
ter mit der Oberwachung der Arbeiten (eir1Schlie fich Auswahl dB(
Künstler) zu beauftragen. Die Mehraufwendungen für den archifektoni
sehen oder biidnertscnen Schmuck dürfen 1 v. H. der Herstellungskosten
des. Bauvorhabens nicht überschreilen. Zur Deckung der Mehrkosten
darf ein Sonderreichsdarlehn in Höhe bis zu 2 v. H. der Rei,chsdarlehen
zu den gleichen Bedingungen wie für d,ese gewährt werden, falls eine
anderweife Deckung im Rahmen der Gesamtfinanzierung und der trag
baren Miete nicht moglich ist. In aJ!en Fä!ien der Bewilligung von
Sonderclarlehen sind dem Reichsarbeitsminisler Lichtbilder der au ge
führten Arbeiten zu übersenden, eine Lageskizze zum Sicdlungsplo:n
und eine KostenaulsteJ!ung sind beizufügen.

Eine Finanzierung von Bildwerken auf öllenilichen Grundstuc. en, z. 3.
auf Sfra en, Plätzen, öffenf!ichen Grünanlagen und Sporfanlagen oder
an öffenl[ichen Gebäuden, mit den Sonderclarlehen kann wegen ihres
Chari'!kters als Darlehen Tür die Wohnungen nicht in Beiracht kommen.

IV. VrarfahHHi

1. Anträge auf Bewilligung von Reichsdarle!len sind uber die Ge
meinde zur Prü;ung und Entscheidung an die Bewilligungsbehörde ZJ
richfen.

aewilligungsbehörclen sind die obersfen Lanclesbehörden oder cli::;;
von d:esen besfimmten Stellen,

in Preu en: die Regierungspräsidenten,
im Bezirk des Siedlungsverbandes Ruhrkohlenbezirk: der Verbands-

präsident,
für die Reichshauptstadt BerIin: der Stadipräsident;

im Saarland: der Refchskommissar für das Saarland.
Bei der Bewilligung der Reichsdariehen ist streng darauf zu achten,

dalJ die Finanzierung und Durchführung des betreffenden Bauvorhabe.ns
gesichert ist. Efne Abschrift des BevfiHigungsbescheides ist der Deut
schen Bau- und S"odenbank AG. in Ber!in W 8, Taubensfri!f;e 48/49, zu
Lusenden.

1. Die der Enlscheidung zugrunde gelegte Schlüsse!zahl ist im Be
wifligungsbescheid unter J B bei den auf eine Wohnung enHaUenden
Herstellungskosten anzugeben. Eine zweite Ausfertigung der zur Ermitt
lung der SchIUssdzah! ausgefüllten Vordrucke ist in einer besonderen
Akte zu samme!n;ich behalte mir vor, diese Akfe zur Einsicht anw
fordern. Im [ibrige.n sind die fesfgeseizten Schlüsselzahlen nach dem
Vordruck zu meinem Runder!a  - IVa 7 Nr. 3000-131,'39 11 - vom
7. Dezember 1939 "jeweils ::zum 15. April und 15. Okfober mit Stand vom
1. Apri[ und 1. Oktober in doppe.1ter Ausfertigung zu melden.

Be.i der Feststellung der zulässigen Herstellungskosiengrenze au er
Ansatz gelassene Kosten sind einzeln nachzuweisen und in den Bewi!
ligungsbescheiden besonders anzuführen, desgleichen die h.ir beson
deren städtebaulichen Schmuck entstehenden Mehraufwendungen (siehe
Abschnitt 111).

Die Deutsche BäU- und Bodenbank AG. In Berlin prüH die ihr !U
gehenden Bescheide nach und hält bei Beanstandungen vor der Ent
scheidung des Reichs:;!rbeitsministers unmittelbar bei der Bewilligungs
behörde Rückfrage. Besdleide, die den Bestimmungen nicht entsprechen,
werden aufgehoben.

Der Antrag auf _Be'A1illigung von Re:chsdarlehen gi!f zugleich ars An
zeige nach sI} 1 und 3 der Durchführungsverordnung zum Gesetz über
einsfweilige Marynahmen zur Ordnung des deu1schen Sfedlungswesens
vom 5. Juli 1934 (Reichsgesehbl. I S. 582) '23. Oktober 1935 (Reichs
gesetzbl. I S. 1253). - 

Wenn auch die Obern ahme der R",:chsbürgschalt vorgesehcil ist, [S;
der Antrag bei der BewiJligungsbehörde nietchzeiiig mi! dem Antrag auf
Gewährung eines Reidlsclarlehils einzureichen. Es kann dabei der g!e:che
Vordruck wie für den Antrag auf G2währung eines Reichsdar!ehns ver
wendet werden. Der Ant ag auf Obernahn'c der Bürgschaft ist mit der
Abschrift de5 Bewilligungsbes.che:des für das Reid1<;darlehn mit siimt

-lichen Unlerlagen in einfacher Aüsfertigung m;1 eim r Äu erung der Be
wiHigungsbehorde der Deutschen Bau- und Bodenbank AG. in Berlin zu
libersenden; liegen die Vcrausset::ungen of/ensieh/lich n;cht vor, so reicht
die Bewilligungsbehörde den Anj ag zurück. Von dem Beschlui'j des
ReichsbürgschaHsausschmses übersendet die Deutsche Bau- und Boden
bank  G. einen Vorbesche:d dem Anh-'!gstelleri die Bewi!ligungs
behörde erhäH gleichzeitig ei:1e Abschrift. Die Bürqschaftsurkuncle wird
von der Deutschen Bw- und Bodenbank AG. an den Ge!dgeber
tel bar übersandt, nachdem die Bedingungen des Vorbescheides
sind.

3. Die BewrJligungsbehörde :sJ ermächtiq!, den frtiheren Baubeginn
bei Volkswohnungen in besonders dringlichen und offenbar völlig C\ 
wandfreien Fallen zuzulassen; es 1st hiervon jedoch nur sparsam Ge
brauch zu machen.

4. Das Re;chsdarlehn wird in Teilbeträgen, und zwar 60 v. H. nach
BG>gri.indung des Sdluldverhältnisses Lrnd nach Bauheginn und 40 v. H.
nach Vorbqe. einer VOll der Gemeinde JGemeindeverband) ausgeste!lten
und VOll der Be.willigungsbchörde bestätigten Ferligs!ellungsbescheini
gung durch die De.utsche Bau- und Bodenbank AG. ausgezahlt. Die
FerligsieHungsbescheinigung ist späfesfens mit der baupolizeilichen Ge
brauchsabnahrne oder dem tatsächlichen BelUq der Wohnunge;l aus:;v
stellen und der Deutschen BJU- und Bodenb:lI1k zu übersenden.

V. S(hlu abr£':chnung
nie Vorlage der von dem Bauherrn aufgesle1lfen

mit Rücksicht auf die: durch den Krieg bedingten
weiteres unlerbleiben.
Soweif der Rechnul1gshoi des Deutschen Reichs Prufungen vornimmt,

werden seinG: Prüfungsbemerkungen unmittelbar den Bewfl1igungsbehör



den und gegebenenfalls auch der Deutschen BauM und Bodenbank AG.
mifgeteilt werden. Die Antwort ist dem Rechnungshof ebenfalls unmit
teIba.. zuzuleiten.

VI. UbereigRung der Volkswohnußgen
nie nach ,diesen Bestimmungen geförderfen Ein- und Zweifami!ien

häuser können nilch den Bestimmungen des Runderlasses - IV CI 7
Nr. 3000 - 11/40 - vom 5. Juni 1940 übereignet werden.

B e r 1 j n, den 21. Juli 1940.
I)er Reichsarbeifsminister.

Im Auftrag: Dur s I.

' O'Idm "e,d",<:hb,iidle ohne EiO'l$ '" v@n
lIh O'I<:Iwe'!<e'O'I

In einem ErJa  vom 18.Juli 1940 hat der Reichsminister der Lufffahrl
und Oberbefehlshaber der Luftwaffe folgendes ausgeführt:

Beft.: Zweife Ausführungsbestimmungen zum   1 der IX. DVO.
zum Luilschufzgeselz vom 11. März 1940 (Reic:hsgesefzbl. I S. 468)

Bestimmungen übet Mauertlulchbrlh:he in bestehenden, unmillelbar
benachbarfen Gebäuden

Die Anforderungen von Arbeitskräften flir kriegswichtige Bauvor
haben sind in den lefzten Monaten derartig gestiegen, daf) der Bed.::llf
nichf mehr gedeckt werden konnte. Es !l1u !en sogar wich!ige Bauvor
haben vorJäufig zurückgestellt werden. Dieser aLt erordenlliche M:mgel
an Bauhandwerkern hat die praktische Ausführung der Brandmauer
durchbruche gemä  .den v. b. Ausführungsbestimmungen in einem
nennenswerten Umfang bisher unmöglich gemacht. Es ist gegenwärtig
und auch für die nächsie Zeit unmöglich, Bauhandwerker für Brand.
mauerdurchbrüche bereifzustelJen.

Die Durchführung der Brandmauerdurchbrüche nlit Einsatz von Bau
handwerkern muf) daher bis zu einer Änderung ,der Lage auf dem Ar
beitsmarkt zurückgestellt werden. Soweil möglich sind gemäfJ Nr. I, 2
des Bezugserlasses die KräHe des Sicherheits- und Hilhdienstes, insbe
sondere des Instandset,zungsdiensfes, für die Ausführung von Brand
mauerdurchbrüchen heranzuziehen. Auch der gemäl) Nr. I, 2 des Bezugs
erlasses mögliche Einsatz von fachkundigen Arbeitskräften (Bauhand
werker, möglichst Maurer), die im Hause oder im Belrieb zur Verfügung
sfehen, isf soweit möglich zu fördern,

Im übrigen sind alle anderen vorbereitenden Ma nahmen für d:e
Ausführung der Mauerdurchbrüche, wie z. .B. die FestJegung der Reihen
folge, nach der die Durchbrüche im LS.-Orl ausgeführl werden sollen,
und die Fesilegung der Durchbruchslellen sowie der Art der Ausführung
des -Durchbruchs fortzuführen. Die örrlichen Luftschutzleiter sind mit ent.
sprechenden Anweisungen zu versehen.

!\!J'ltiIma!!B\1i)m !!B!! !Ii1 I. n

,
Leipzig. Fach ri chtu ng "Sta h I b a u n an cl e r S ta ats bau

s ch u I e. Der Slaa!sbauschule Leipzig ist eine Fachrichtung "Stahlbau"
angegliedert worden. Die Vorbedingungen zur Aulnahme sind: Voll
endung dE:s 17. Lcbensjahres und mindestens 18 Monate prakHsche
Tätigkeit in der Werkstatt oder auf dem Anrei boden einer Stahlbau
anstalf oder eine Jehrlingsmäf)ige Praktikantenausbildung von gJeichel'
Dauer, ferner das Besfehen -einer Ausleseprüfung, bei der das notwen
dige AIJgemeinwissen, geistige ,BewegJichkeit und berufliche Eignung
nadlgewiesen werden sollen. Eine besondere höhere SchulbiIdung mil
Reifezeugnis wird nicht gefordert. Auskünfte erteilt die Kanzlei der
Staatsbauschule leipzig, Kaiserin-AuguslaMSfra e 32, Am 1. oktober 1940
beginnt das nächste Semestel.

Eisenach. SchwimmM und Sportanlage im Palmen tal.
Zur Erlangung Von Entwürfen fur eine Schwimm- und Sporfanlage im
Palmental zu Eisenach schreibt d:e Sfadt ,Eisenach einen. örilich begrenz
ten Wettbewerb aus. Teilnahmeberechtigt sind aUe freischaffenden und
angeste!lIen Archifekfen, die Mitglieder der Reichskammer der bilden
den Künste, und baugewerblich täfige Architekten, die im Bes,itz des
braunen Ausweises sind. Au erdem kannen beamtete und angestellte
Architekten der Behörden, solern sie der Anordnung der Reichskammer
der bildenden Kunste entsprechen, an dem Wettbewerb feilnehtTIe .
AJle TeiInehmer müssen se;t mindestens sechs Monaten ihren Wohnsitz
im Gau Thüringen haben oder im Sfadt- oder Landkreis Eisenach ge
boren sein. £s sind drei Preise in Hohe von 2500 ,RM, 2000 RM und
1500 ,RM ausgesetzt. ,pie Wettbewerbsunterlagen können gegen Hinter
legu g von 5.- RM vom Stadtbauamt 'Eisenach bezogen werden; diese
Gebuhr wird ,bei Einsendung einer prüfungsfahigen Arbeil zurück
ersfattet. Der Einlielerungszeitpunkt zu diesem Wettbewerb, der de.,
Anordnungen des Präsidenfen der Reichskammer der bildenden KÜnste
-entspricht, 1st der 16. Dezember 1940, 18 Uhr, beim Stadtbauamt, Adolf
Hiller-PJatz 24, 2. Stock, Zimmer 101. Entwerde auswärtiger Wellbewerbs
teilnehmer müssen bis zu diesem Zeifpunkt bei der Posl aufgegeben
sein.

Hamburg. G e s t CI ] tun 9 des ersten Abschni1fes der 0 s t - Wes f
S t r a f:J e bis zum N i k 0 lai f let. Der Einfieferungszeitpunkt der Ent
w.ürfe zu diesem Wettbewerb ist vom 15. Sepfember 1940 auf den 1. No
vember 1940 verlegt worden, (Vgl. Ausschreibung in Nr. 28/1940 uns.
Zlg., S. 134.)

Warihegau. Hot e t m i i Gas t s t ä t te i n ein e r k lei n e n
La n d s t a cl f. Als 1. Weilbewerb einer Weltbewerbsreihe zur Erlan
gUllg von Entwürfen für Gastsfätten und Holeis im Warihegau schreibt
die Hofel- und 'Gaststäffengeseflschaft Wartheland m. b. H. einen Wett
bewerb ZUr Erlangung von Entwürfen für ein Hotel mit Gaststälfe in
einer kleinen Landstadt aus. Alle freien, beamteten und angesteJlfen
Archlteklen, die bereits vor dem 1. August 1940 inren Wohnsifz oder
Arbeitsplatz im Warthegau haften, sowie auch diejenigen Archiiekfen,
die in der ehemaligen Provinz Posen geboren sind, sind zu dieser WeH
bewerbsreihe zugelassen. Bis zum 31. Oktober 1940,24 Uhr, sind die
Entwürfe an die Hote]  und Gashfäffengeseflschaff W-artheland m. b. H.
,in Posen, Schloi}freiheit 1, einzureichen. Es sind ein 1. Preis von 2000 RM.
ein 2. Preis von 1500 RM, ein 3. Preis von 1000 RM und zwei Ankäufe
zu je 500 RM ausgesetzt; das Preisgericht behä!l sich vor, die Preise, die
insgesamJ auf jeden Fall zur Verteilung kommen, gegebenenfalls anders
zu verteilen. Die Veröffent!ichungsunterlagen sind gegen Einsendung
von 5 RM, die nach ;Einre-ichung einer Weltbewerbsarbeil dem Verfasser
zuruckerslaffet werden, von der Hotel- und GasJstättengesetlschaff
Wartheland m. h. H. zu -beziehen.

Veröffentlichl und beantwortet werden hier bau f £I chI Ich e Fragen allge.
meinen Interes e . Wir erbitten für die Beantwortung dio Mitarbeit erfahrener
Berufskameraden; veröffentlicht werden nur sac:hlich abgef1lßte Antworten
ohne Nennung bestimmter Erzeugnisse. - Namen von Erzeugnissen und
HersfeIlerfirmen nennt auf Anfrage gegen Rüc:kporto der Verl1lg.

Anfwort auf Frage Nr. 23. (U r heb e r $ ch u t .z s te m p e I.) in de
Antwort auf die Frage über den Ur heb e r s ch u 'I z s te m p e I mu
es in ZeiJe 12 von unten hei en statt VOB. Teil A   21 - VOG. Teil A
20 und weiter stall!j 26 -   .27.

Frage N,. 24. (H a f tun 9 für K 0 n s t t u k t ion s feh I -e r.) Eine
an Steife einer durch Feuer zerslörten Feldscheune von einer ,Baufirma
errichtete neue Scheue ist infolge vorhandener Konstruktionsfehler in
diesem Frühjahr durch einen gro en Sturm zerstöt( warden. Ich habe
für den Bauherrn den Neuaufbau der .Fe!dscheune unfer Einbringen einer
fachgemäiJen Konstruktion ausgeführt. Der Bauherr hilt von der Bau
summe der mit Konstrukfionsmänge!n b-ehafteten Scheune 200 RM als
Garantie einbehalten. Mu  er diesen Restbetrag auszahlen oder kann
er den Ausführenden der mangelhaften 'durch Sturm zerstörten Scheune
auf Schadenersatz in Anspruch nehmen? R. E., F.

Antwort auf Frage NI. 24. (H a f fun g für K 0 n s t r u k t ion s
feh I er.) In der Anfrage isf nicht angegeben, ob dem Bauvertrage die
VOB. zu Grunde I,iegt oder nicht. Die Angabe über die Geltung, Ab
änderung oder Nichfgelfung der VOB. solfle in jeder Frage erfolgen.
VOB. und Bürgerliches Gesetzbuch unterscheiden sich insbesondere in
den Verjährungsfristen für Mängelansprücha erheblich. Mit der Ab
nahme der Scheune ist die Getahr für ihre Zerstörung auf den Bauherm
(Landwirt) .übergegangen. Er trägi den Schaden für die Zerstörung,
wenn ihm nicht Info!ge der mangelhaften Bauleisfung .MängeJansprüche
gegen den Bauausführenden zustehen. Bei Konstrukf.ionsfeh!ern ist dies
allgemein der Fall. VOB. Teil B   13 Gewährleistung. Der ,Bauaus/üh
rende haftet dafür, deI} die Bauleistung den "anerkannten Hege!n der
Technik n entspricht. Zu diesen Rege!n gehören in ersfer Linie mH d;
Konslruklionsregcfn. Da die Beseitigung des Mangels inlo!ge Zerstörung
der Scheune nicht mehr möglich ist, kann der Bauherr eine Minderung
der Vergütung verlangen. .Er kann also die Vergütung in dem Verhältnis
herabsetzen, in dem der Wert einer mangdfreien Sch-eune zu dem der
konstruktiv fehlerhaften sieht. Es wird bezweifelt, ob hier/ur die zurück
behaUenen 200 RM ausreichen, die Minderung dürffe erhebIicher sei n.
Ein Konstruktionsfehler ist aber als ein wesentlicher Mangel im Sinne
VOB. Teil B 9 13, Ziffer 7, anzusprechen. Da dieser Mangel aut Ver
schulden des ,sauausführenden zurückzuführen ist, kann der Bauherr auch
den ihm entstandenen unmiltelbaren Schaden ersefzt verlangen, den er
imstande ist, nachzuweisen. Unter unmiJle!barem Schaden ist insbeson
dere der zu verstehen, der durch direkte Mehrkosten und Aufwendun
gen der anderweiten Beseitigung des Mangels entstanden ist. A!so u. U.
der durch jetzige höhere Baukosten .entstandene. Alle diese Ansprüche
hat der Bauherr jedoch nur dann, wenn sie noch nicht verjährf sind. Es
mu  also geprüft werden, ob seii der Abnahme zwei Jahre verslrichen
sind. Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch beträgt die Verjährungsfrist
für Mängelansprüche fünf Jahre. Sie beginnt ebenfalls mit der Abnahme.
Da der Mangel auf einem Umstande beruht, den der Bauausführende zu
verlreten hat, kann deo Bauherr nach BGB.   635 Minderung oder
Schadenersatz wegen Nichierfüll.ung fordern. Dieser Schadeners tzan
spruch geht weiter als der oben zur V08. genannie. pa der Sfuron als
besonderes selbständiges Ereignis angesprochen werden kann, ist u. U.
auch Minderung ne ben Scnadenersafz gegeben. Vor einem Vorgehen
empfiehlt es sich, zunächst die Frage der Verjährung zu übarprLifen und
dann die der Beweise dafür, dab die durch Sturm zersförte Scheune mit
Konstruk1ionsfehlern behaftet gewesen ist. Hierfür sind eventuel! noch
vorhandene Teile der mangelhaften Konstruktion, Zeichnungen oder
Unterlagen des Bauvertrages ebenso wert,vol!, wie die Sicherung von
Zeugenaussagen, z. B. der bei den Arbeiten beschäftigt gewesenen Zimmerleute. Dr. R' r B.
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i W r trägl die Hllsten dei' ISrillfldmilllerdurchbriicl1e?
, hn Interesse des Luftschutzes mußten bekanntlich in den ftiluscrn

:1 1 13randmauerdufchbnlchc hcrgestel1t werden, U111 emcn zweiten Ausgang
J :: a,l  dem LuftschutzkelIer zu schaffen. Der Durchbruch durch die vielfach
J :; recht dicken Kellermauern war oft mcht leicht auszuführen. Die Arbeiten
'1 'l c o])nten regelmäßig nicht von den ftausbewohnern in kameradschaftlicher
J- 1 :<\fbcit erledigt werde11; es mußten vielmehr in fast allen fäl1en Bau
11 j iJl;nen oder Bauhalld\\ierker mit der AusfÜhrung der Mauerdurchbruche
::,j Dcauitragt werden. IIierdtlTch si lld nicht unerhebliche Kosten entstanden.
[. 1 . j,,  f.s fragt sich nun, wer diese Kosten zu tragen hat? Bei Ivliethäusern
\.I J \'lrtrcten die Eigentümer meist die Auffassung, daß die Mieter die Kosten

j ;l1,teilig zu tragen hätten, während andererseits die Mieter die gesamten
iJ I(0steIl dem Hauseigentümer aufbÜrden möchten. Leider haben dIese
" i\kimmgsverscJriedenheiten das Verhaltnis zwischen J'\Jlictcrn l.11ld I-Ians
: ei:;cntümcrn in manchen fällen empfindlich gestört. Dies wäre w.ohl
i eicht der faU gewesen, wenn die beteiJigtcn Personen Kenntnis von den
.; !T;:lßgebenden Bestimmungen gehabt hätten. Diese regeln die rra2';e der
.',  Kostentragung so kJar und eindeutig, daß Streitigkreiteu eigentlich gar
.} nicht auflreten können.

l\ilaßgeblich .sind die "R.ichtlinlen iiber Art und Umfang des Beitrags
h:i der Ausführnn.!?: von Brandmauerdurchbrüchen". die der Rcichs

" liiillister der Luftfahrt und Oberbefehlshaber der LtJftwaffe am 18.März
; ;0-10 erlassen bat; sie sind im Reichsrninisterialblatt vom 29. März 1940
:  <;ite 87 veröffcntJichL Hiernach haben alle PersolJen, DienststelIen IHld
: IJdricbc, die auf Grund eines Miet-, Pacht- oder sOlisti,\;:en Reclitsver

'dtnisses ein fremdes Grundstück ganz oder teilweise in Besitz haben
:,'d zu deren Schutz die Brandmauerdurchbrüche dienen, nach folgenden

undsätzen Beiträge zu den durch die AusfLihrllng der DurchbrÜche
(s(andenen Kosten zu leisten.
Zunächst I1Jüssen die R ä U 111 e b e r e i t g e s t e J 1 t wer den, die

den Bra1J(1l11allerdurchbruch edorderlich sind. Vv'ellt! der Brand
, ))!<luerdurehbruch nämlich am zweckmaßigsten VOTl einem l(alllIl ans vor

wird, der vernlictet. verpachtet oder aus einem sonstigen
anderen überiassen worde!! ist, dann sind die belechtigten

verpflichtet, den R.aum insoweit zur VerfügllIlg zu steHc!!. ais
zur DurchfÜhrung des Manerdllrchbruehs eriorderlieh ist. Eut

\ilecl1enGes gilt für dic Räume, durch die der Zngangsweg zu detlllvlauer
d-.cI"chbruch fÜhrt. AlIch nach Ausführung, des i\llatlerdurchbrnchs i t fttr
C ,Jcu gesicherten Zugang zur Maueröffnung zu, sor cn. \Neun ein li l!ls
h,:wollller durch vollständige oder tcilweise Ubertasslll1g seines KelIer
":lll1es ein Opfer brlngt, so ist dies bel der Bemessung seine!" sonstigen

j I} :itragspflichten zu berÜcl{sichtigen.
Die Matlerdurchbriiche la.ssen sich vieJiach nicht durch ein einfaches

11- rallSl1ehlHen von Steinen herste!1en. Es silld vicJmchr AhstÜtzllugt:H
, In\'. erforderlicl1. Die hierzu notwcndi. et1 Bau s t 0 f f c. z. B. eiserne

I'!'äger oder Iiolzbohlen, so11en 1tlög]ichst allS dem im Hause vorhandenen
;,;,lterial zur Verfligllllg geste!1t werden. Im Übrigen sind a11e BanstofiG.
v-jc z. ß. Mörtel, VOl] den ßalIuntemehl11crn oder Hand\verkem. die den
!\Lnlerdurchbruch ausführen, ruit anzuliefern. Bei Alllage der Mallerdureh

I hrÜche sinu auch [tl1 gewissen Umfange Arbeiten von deH Hal1sbe\\"ohnci'n
. I:,! leisten. Sofern fachkundige Arbeitskräfte fÜr dic Ausfii1lm!!  der

Llandll1anerdurchbliklte lind die Herstellung der genmuertcn AbsdtlurJ
Idnde im Hause nicht zur Verhlgung stehen, wird eitle Arbeits!eistung
(,(:! Hansbewohner tlU aIJgemejl1etl nur notwendig sein für das frc!
II.<lchen und freilwlten der Zup;mJg-s\VcgC 2111' Bramltl!«uerdmchbmch
s:c'lle, zUl1j.t:ntferncn VOll BatrsclJut! vor der VerbilJdlllJ söfflHll1g und zur
r!erstellung llnd zum Anbringen von Iiillweisschilderll zu!' KennlIich.
llj,lcllung der Vurchbrnchstelle.

Von größter praktischer ßedeutulIg ist die fra;:'.c. WCr
ll,e durch den Mauerdnrchhrueh entstclieudcn Geldaufwcndung(!]j zu
trJgen hat.

Nach den ] fchlliJ1iell ues ReIchsministers der Luftfahrt sind diese
K()sten VOll deu PersonelJ aufzubringen, zu deren Schutz die ßrandmauer
J\ilcltbrÜche dienen. Die Kosten sollen, nach der Aliethöhe gestaffelt, nls
ejnma!ige Beitragsleistung VOtI den Be,vobnern des Hallses getragen
\I erden. \ letul der Vermieter im Hause wohnt, muß er sich se!bsh'er
sUndJich an den Kosten angemessen beteiligen. Soweit die betreffeHden
Gebäude voa Die11Ststellell oder Betrieben benutzt wcrden, diirfcll die auf
w:: entfa!lendeu KostenanteiJe nicht auf die GefoJg::,chaftsmitglieder 11111
i..tJegt werden. Die GeldbeitIäge siud vom GrundstiickseigentÜmer eil1
Zuziehen und von ihm oder seinem Beauftragten den tlausbe\\'oJlIlcru zu
(llIittieren. falls ein Mieter oder Pächtcr dCll auf ihn entfallcnden Beitrag
Zu den Kosten des Ivlauerdurchbruchs nicht freiwiliig zall1t, ist das A ttl t s
K' e I' ich t anzurufeu. Dieses wird zunächst versllchen. eine gÜtlicfJe
, il1igLlng iiber die Höhe uud Zahlung des Beitrags zwischcll lien Bctei
IIg,tcn herbeizufÜhren. Wenn jedoch eine Verständigung nicht erzielt wer

I den kann, so setzt das Amtsgericht uie BeitrÜge fest. Naeh NWglichJ(ei!
soll das Gericht jedoch nicht angerufen 'werden. Der Gedanke deI' Haus

G g 1i sl l  te  e .i/  :te  l i I   l H e  ieJ ; [ i t 1 :gf1i  : 1 1( lre:Hg
teiligten RÜcksicht zu nehmen,

Ein begÜterter Hausbesitzer z. B. wiru  einell Mietem geshtlteu

It \S    a ;utr :e   bBeifinrd l :ich ia ld;r  s J :  :rll Iia  g;  zte!/ fn\ H':
gunstigen wirtschaftlichen Verhältnissen, so mÜssen die Mieter aUes tWI.
IUn den auf sie entfallenden KostenanteH möglichst sogleich zu bezahlen,

Dr.i\l.
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llihnaliJsfilll bei flie!1ll:i'lIliJrm
Nach dem Erlaß des ReichsarbeJtsministers vom 19. 19.,10

LohuausfalJ rur solche ArbÜtszeiten gezahlt werdetl. dic einem
weinen .FiIegeralarm von der vVanlUng bis zu der Entwanlung,
durch ewe besondere Anordnung des \\'erk!uftschntzleiters ''legen un
mittelbarer Fhegergefahr ausfallcn. Nun können jedoch über diese Zeiten
hinaus iiir die Gefolgschartsrnitglieder der Betriebe weitere Arbeitszeiten
ausfallen, bei denen der Ausfall ebenialls unmittelbar mir durch den
rllCgeralarm verursacht ist. Durch einen neuen Erlaß läßt der Peichs-:::
arbeits minister daher zu. daß durch elie Laudesarbeitsämter und Arbeits
ämter bei der Erstattung der von den Betrieben aufgewendeten Ver
gutungcll auch noch andere Zeiten berticksichtt;;t \verden. Danach ist
LohnausfalJ z. B. zu gc"yahren, ,venii eil! Betrieb auf Anordnu;]g des
\Verldultschutzleiters schon vor dem a!!gcmemen A!arm ganz oder IeE
,-veise eingeschrankt \drd. \Venn Gefolg chaitsmiigheder infolgc fliege,
alarm den \Ve  zur Arbeitsstättc nicht rechtzeItig autreten können oder
auf deul Anmarschwege Z1I ihrem Betneb \'011 einem fliegeralarm über
raschl werden, -so kann auch der Lohnausfall crstattet werden. der durch
die auf den :Fliegeralarm zllruckzuiührcnde versvätete ArbeitsaufuahlT1c
\-ert!rsacht wird. Nach dem f'hegeralann benötigen gewerbliche Betriebe
viehach einc gewlS$e Zeit, bis die Produktionsan!agen wieder ,,-oll zum
Anlauf "ekoJUmen siad. 1\'\1t RÜcksicht darauf läßt der "vlinister allch zu.
daß ein Zeitraum bis zu einer halben Stunde rmch BeendIgung des
Pliegeralanns, also nach der Ent\\'armnlg, VOll den gewerblic!Jen Betrie
ben in die Zeit des eigeutlfchen Fliegeral, rms embezogen wird.

Rich!liniel1 für das iallldwirischilftliche Bauwesen
'Vie ein Bauernhof aussehen muß! - Ausreichende und gesunde

\VOhntmgcl1

Z"loh. "" ' T9Ch".  A hlcht.b&aml r, M""' n1\a!sjllr KDhtal!n1,/

Wie .üste im r;(hli  I
A. Das Siangengerüsf

Längs- und Querverschiebungen müssen durch Vcrsfrebung n (Verschwet_
lungen), die bis zum Abrüsten zu verbleiben haben, verhütet werden. Als
Streben genügen bei Putz- und sonstigen Schutzgerüsfen (Abb. a, b l:nd cl)
3 cm starke Bretter, Kreuzverslrebungen wie bei Abb. b er!ü!ien erst dann
ihren Zweck, wenn die SreHer an der Brettkreuzung _ wie bei Abb. c an
gegeben - fest miteinander verbunden sil\d. Bei Maurergerüsfen (Abb. e)
müssen als Streben Ger ü s t s ta n gen verwf'ndet werden. Die Verslrebun9
setz! sich (Abb. f) unlen gegen den Standbaumfuf; und ist dort zu s:chern.

S l!i l!s!l"i. II$e sdji!



Ausnahme vom Neubauverbot bei Kriegsgefangeneneillsatz
Der Generalbevollmächtigte für die Regelung der BQuwirtschaft hat

seine Gebiersbeauftragten am 15. JuiJ 1940 ermächtigt, Ausuahmegeneh
migul1gen vom Neubauverbot auch tiber die bisherige Grenze von 20'000
Reichsmarl,- hinaus Zl] erteilen, sofern es sich um B,H!vor!wben handelt.
bei dellen, abgesehen von Polieren, Vorarbeitern 1IS\\'., lediglich Kriegs
gefangene eiugesetzt werden sollen. Eine AusnalunegenclHnigl\llg wlId
jedoch nur erteilt. wcnn a1!ch die benötigten Bausloff- lind Treibstoff
]w!ltingente und Baugeräte vorhanden sind.

R.aumen als Keller und fur Zwecke der MIJchkuhIung bestehen Dte Lage \ Befreiung von Baupolizeigebührcrtder clIlzclncn Raume soll dcn ErfOldernIssen dei Arlleltsedetcltterung IIt Del l(elcllsarbe]tsntinister hat durch Erlaß von) 2, Juli
der bauerhehen ffau"wH tSühaft RechnulJg tJ af!;"eTI Alle Bauernhofe lInd oalnet, daß H!f alle baulichen Maßnahmen, die durch (he
landlIchen Wohnungen sollen emwaJ1dhellt1Jt Wassel, WaHne und Strom e]selUer Einfriedungen und Umzanmmgenbedingt werden,
versOlgt werden DIe Raume mu sen tIl gesundhelthcher Bez]ehung ord- poltzeiHchen Gebühren erhoben werden,nUJlf!:S9;cmaß vertcdt ,\erdcn, damIt dte KJaI11<.he]ten, die auf ungesunde
Wohnräume zllfückz1!führen sind, vcnnicdcl! wCrden.

Auch . die Wirtschaftsgebätlde sollelt in arbeitswil ischaftlicher
gesundheitlIcher Hinsicht emwJndfrei sein. Die Vonatsräume sollen
möglichst vönig verlustfreie Lagerung der landwirtschaftlichen Erzeug
nisse gewährleisten, Neben der Verhesserung der Stallt'äume !.st  es n
dcres Gewicht auf die Schaffung von Ncbcnanlag-cn zu !eRCII. Fur dlc EJ'
richtung der Gehöfte im Verfahren der Neubildung des deutschen Bauern
tUITIS stehen Reichszuschusse zur Verfüguug. Neue Dorfanjagen mÜssen
in baulicher Hinsicht und in ihrer kon1!1mnalen Gliederung den_ national
sozia1istiscllen Grundsätzen entsprechen. Dabei ist auf dic ÜI1lItcr mehr
stci;>;cnde Venhchiung des Verkehrs Rticksicltt zu nehmen. Neue Dor,f
anjagen sind Hnks oder rechts der Hauptverkehrswege anzulegen, dte
ZueinanderordnuIJg der Höfe muß weiträuIt1ig sein.

GrÜnde de1 Arbeitserleichterung und des Feuerschutzes geben einem
aufgelockerten Dorfgeftige den Vorzug, wobei abe] auf einen guten gc
meindlichen Zusammenhalt des DOrfcs geachtet werdcn muß. Gernem
schafts- und Genossenschafts bauten, feier- lind festräume, linterkunfts
stätten und Einrichtungen für die soziale und gesuodheitliche Betreuung
des Landmannes müssen Itl der Planung neuer Dorfanjagen herticksichtigt
werden. Diese Bauten und die Gebäude für die Hanclwerker und Ge
werbetreibenden sind um dcn DorfnÜttelDunkt zu gruppieren. Bei allen
Rauten soHen handwerkliche \Vertarbeit und richtige Fa'rbgebung zur
Geltung kommen.

Vertrauensmänner des GeneralbevoJlmächtigten für die Regelung
der Bauwirtschaft

Zur ClItcrstützung der Arbeit der Gcbietsbeauftragtell des GB. Bau
sind an Stelle der bisherigen so eltalII1tel1 Stil1eguttgskoIttluissionen Ver
trauensmänner eingesetzt worden. SIe haben die Aufgabe, dem Gebiets
beauftragten a!Je. die Banwirtscbaft betrefielIden Beobachtungen milzu
teilcH und Stirllmung::,- und Lageberichtc :tu erstatten, Sie können <Jl\cj]
StmeglttJgsvorschläge oder Vorschläge für dIe Auflockerung bestehender
Verbote lJmchen. Außerdem ist es ihre Aufgabe, die BauinteressentcIl
innerhalb ihres BercIChes über die Durchfirhrungsmög]jchkeiten VOtl Bau
vorhaben auf:;mkläreJt t1l1d sie über die vom GB. Bau ergatlr;enen Bestimmungen zu 1IlIterrichten. .

be

iY

.Erleichterte Freigabe von Bauvorhaben in bestimmten Gebieten
D!]rclt BeclIdigtt1t!?: verschiedeucr I\üstungsarbeHen und Arbeiten am

"\NestwaJ!,sindeilte l\cihe von Baube!rieben frei ge\vorden, Die Gebiets
beauftragten sind angewiesen, die freigabe von Bauvorhaben insbe
sondere VOll Luftschutzbautcll, unter Benlcksichtiguug der Tr ihstoff
y r2, :rg:ung<,un,d,_d r ,Transportlag-e zu ÜberprÜfen.
OEZ. 1940 lIeft 35 Seite 2 29. August
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Ba".Zeil"..g Gei<en...1 imil>ewa!ue...! BrG$Jau, AUgU5! 1940

Femsprechel: 54981
Posischeckkonfo: 13673

Reichsinnungsverband des Baugeworl!es, Bezirksslo!!e Sc h los i e n

_ l i . 'J

Breslau I, den 24. Augusf 1940.
Sandstralje 10

An unsere Mitglieder!
(1) Beireff= Arbeifseinsatz von Kriegsgefangenen

D  offenbar noch vielfach UnkJalhe_iten bestehen, geben wir Ihnen auf mehl
fachen Wunsch noch einmal die hauplsachlichs\en Gesichtspunkte bekofmt, die bei
oc; Beschäftigung von Kriegsgefangenen zu beachten sind;

Da die' polnischen Kriegsgefangenen fast ausschließIich der landwirtschuit zu
geführt wurden, kommen für den Einsatz im Handwerk in ocr Hauptsache westlIChe
Gefangene in Frage und ZWi'H vorwiegend Franzosen und Belgier mll Ausn",hme der
Farblgcm  Der Bedarf an Kriegsgefangenen ist bei dem zustandigcn Arbeitsaml auf
don erha!t!khen Formularen anzumelden. Die Höhe des Lohnes betragt 60 v. H. des
jeweiligen Tarit!ohnes und Isl an das Geiangenen!ager {5lalag} zu zahlen. Von dem
Arbe[tsentgelt wird eine Pauschalsteuer ,in Höhe ven 10 v, H. erhoben, die der Unternehmer ebenfalls an das 51alag zu entrichten hat, von wo . ..
finam:amt abgeführt wird. Sonstige Steuern kommen nicht !
sind e"cnfalls nich: abzuziehen, dagegen ist Unfallversicher
schaftigungsvertrag wird zwischen den BetrrebSH1nabem urld
sen, nicht ctwa mIt den einzelnen Kriegsgefangenen (Einen Vertragsentwurl gaben
wir Ihnen in unseren MItteilungen Nr.26 der "Ostdeutschen Bau-Zeitung" b kannt.)
Mindestst<irke eines Atbeitskommandos betraqt bei nicht landwirtschaWic:hem Ar
beitsei.nsa1z 20 Kriegsgefangene. KleinereB :riebe, die weniger "Is 20 Gefangene
beschaltigen kannen, schließen sich zweckmaßj er Weise zu losen Gemeinschaften
Zusammen und beantragen gemeins<:Jm Zuwei5lmgen von Kriegsgefangenen. über
Unterkunfl und Yelpllegu:1g auf den Baustellen siehe Punkt 11 unserer Mitteilungen
in Nr.27 der "Ostdeutschen Bau-Zeitung"'.

im 8ed1'lrtsialle sind d:e militarischen Wachmannschaften durch Heranziehung vor.
Z!.vilpe,sonen zu verstärken. die auch Gefo!gschaftsmitg1leder des Unlernehmers soinI.::onnen Sie mus sen aber von der zuständigen unteren Verwallungsbehörde als
:-!il;spoliz!!iten verpflichtet werden
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{2.) Ee;reff: E!ilsjGhfJ1i'!hm  in Arbeitemr!atJbs;;affen  a h AlIszahh.:;]g
des UrJilubsge!des

Der Reichspostminister h':!t unter dem 6. Augus; 19 0 - Va 7179-3 ndchstehenden
Erlaß herausgegeben:

"In letzter Zelt :st in einzelnen raHen von Belrlebsfilhrern und Geralgschartsmii
glieder,,, zur Kliirung von Unstimmigkeiten usw. beantr1\qt worden, in eingelöste,
Osrens im Gewahrsam der DRP, beJ1ndtichen Urlaubskarten nochmals Einskht nehmen
zu durfen. Solchen Antragen kann 'hinflig entsprochen w8rden. Die Anträge sind
scl:lfiHilch an das Postamt, das das Urlaubsgeld <.Jusge:z\Jhlt hat. unter naherer Be
ZfHcf1f1ung der herauszusuchenden Urlaubs karten nach Namen de  Gefolqschatts
fficlnnes und des Betriebes, Auszahlungslag und Belr<3g zu richten. Zur Einskhtnahme
Derechtigt ist sowohl der Betricbsfuhrer als auch der Gefolgschaftsm3rm. Dritten
o,:,r anen Ist die Einsichtnahme nur zu gest<!tter1. welln e;ner uer B<;re.;.l1tigteu zu
stimm! Eine Her3liSgabe ausgezahtler UrlaUDskarten aus dem Gewahrsam der DRP.
Ist nicht zulässig Zur Abgeltung der entslenenden Verwciltungs<3rbeit ist ii.ir iede
einzusehende Urlaubskarte eine Gebuhr von 50 Rpf. zu entrichten. Können die Ur.
iaubskdften nur ungenau bezeichnet weroen und sind deshalb umtangreiche Such
aroeiten erforderlich, so hai der Antragstellar hierfür außerdem in entsprechender
Anwendung des S 49, II der Postordnung vom 30. Januar 1929 die Koslen filr umfang
,eiche Nachforschungen zu erstatlen. Die GE'bühr von 50 RpL sowie etwaige weitere
Koslenbeträge sind durch den I achweis besonderer Postgebühren (ADA. vI!!, 1,
lI,nl. 34) zu verrechnen. Die 111 Frage kommenden Diensts!ellen sind hiernach anzu
\ eisen."

(31 Belref£: Rohsfoffwirlscnall: Holz / Yorscnuijkcnlingenl für das Holz- lind
F01!iwirlschaftsjanr 1941

ü;e Reicf],stelle fur Hatz hut uns ein Vorschußkontingent an Schnittholz sowohl
der Serie A als auch dei Serie B zur Verfügung gestellt. Dieses Kontingent soll daN
dienen. d,e Vorräte bei den Firmen aufzufiill<m Die jetzt zugeteilten Mengen wer.
den von dem Kontingent des Jahres 1941 abgezogen. D!e Reichsstelle für Holz legt
Wen ddrauf, daß die Bestellungen möglichst umgehend aufgegeben werden, damit
der jetzige große Holzvorrat vor Beginn des neuen Ho!z- und Forstwlftschaftsjahres
in Anspruch genommen wird.

Au( Grurrd verschiedener Ruckfragen weisen wir noch darauf hin, daß das von
der Wirlschaf!sgruppe Bauindustrie angekundigte SonderkonUngent für Vorhalteno!z
mit diesem Vorschul3kontingent übereinstimml.

(4) Belreff: Neubauverbol I 9. Anordnung des GeneralbevollmädlfigterJ
füt die Regelung der BauwirischaU

Der Generalbevollmächtiote fÜr die Regelung der Bauwirtschaft haI in einem Er
laß vom 2(J. August d.) _ GB. XVilJj1183 (VIII) - an die Gebietsbe"uftragten eine
weitere Ausnahme vom Neubauverbo! uusgesprochen. Der Er!aß hat jOlqenden
Wortiaut:

"Durch den verstcirklen 5insalz von ausli-mdlschen Arbeitskräften, insbesondere
von Kriegsgefangenen. sowie durch das allmahliche Freiwerden von Arbcilskrällen
oei den zur Fertigstellung kommenden Rus\l!ngsbauten wird sich in zunehmendE.'m
Maße eine gewisse Entspannung der Arbeilseinsalzlage in ,der Sauwirtschaft be
merkbar machen. Diese Enllastung beschränkt sich zunächst zwar nur auf einige Ge
oiete. Es Ist jedoch damit ZlJ rechnen, daß vor altem durch den  i.nsatz von Krie '
gefangenen allmählich <luch e,j,1e allgemeine Besserung der Arbe-ltselnsatzlage fiJhr
0<1f werden wIrd

Im Verfolg meiner RUfldschreiben vom 15.7.1940 - GB. XViii b{1005{4 - u;Jd vom
2]_7. .,94() GB. XII/()65/3 - ordne ich deshalb folgendes an:
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Verordnung über den Arbeifseinsatz in den eingegJiederlen Ost
gebiefer. vom H. August 1940

des g 8 ,des Erlasses des Führers und Reic:hskanzhus über Gliederung
der o.slgebiete vom 8. Oktober 1939 {Reichsgesetzblall I S. l041} Wtrd
des Beauftr<j,9ten1ür den Vierjahresplan verordnet1.

In den eingegliederten Osfgebieten gellen vom 1. September 194.0 im:
1. Die Vero ,dnung zur Skherslellung des Kraflebedalfs fürAu.fga en .von besonderer

s'aatspOlttisc er Bedeutung vom 13. Februar 1939 (ReJ.chsqesetzoialt I S. 21M);
1. elle Dienstpf I<:h durchf\Jhrungsanordnung vom 2. Marz 1939 (Relchsgesetzblalt I

S.403) und die Anderungs2Inordnung zur Dien'stpflichtdurchfuhrungsanordnung VO;T1
27. ]ul;1939 (Rei hsgesetzblall I S. 13 O);

3. die ArlOfdnungliber )Jnterstützung fur DienstYerp!lichtele vom 4. September 1939
(Deutscher Retchsanzclger und Preußischer SIQQtsanzolger Nt. Ja]).

Heil H itl e 1!

Reichsinnungsverband des: Baugewer  s. Bezirkssfelle Schlesien.
gez. Albert Kur zerr gez. Dip!. rer. poLS r u eh man n,Bezirksinnungsmeisler. sfeJlv. Geschäftsführer.

(7) Betreff: Einstellung' von Lehrlingen
Durch einen Erli1ß pes Reichsarbeilsminister,s vqm 2.8.1940 ist der Termin fUf dte

M\=iqung der lehrstellen, beim Arbeitsamt für die Os!erelnsteHunq auf don 1. Oktober,
für die HerbsteinsteIlung auf del1 1. Mai festgeJegt worden (tur die Ostmark und den
Sud!,Jeng<:1U werden qC$onpcre Termine festgesetzt).

C l j;!f.ren die  I!m 05 erlerm,n 1941 einen Lehrling einstellen wollen. haben
d<;!J r bis spä'fesl!!ns1. Oktober 1940cincn entsprechenden Antrag beim zuständigeli
Arbeitsamt einzureh::hen.
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für das Ijeuen- Firma
I Seit 35 Jahren dar Schutz- u.

D.ichtungsanstrich für Beton,
Maoorwerk und Eisen.
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;jbPaul Lechier, Inertolfabrik, Stuttgart.
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für Stl:1!lIeisli!l!- I!uid I!!l:1tOi'!r!lIi:lel!dli!  1:11!
in verschiedenen Systemen.

ElehtrIsche Tonooer e Ober= Lnn2enöls
Heinrich $upihu'

Lamgenöls (Be:<:. Uaglriib:)
PostsGhJießfach tlr. 20 :: fernruf: Langenö!s (Bez. Uegn1tz) Nr. 240

Einfuhrkoutrolle im Generalgouvernement
Nach einer Verordnung des Leitels <;ter Abtciltmg Dedsen fJn' Amt _des

Generatgouvei'netn'swird iuZukun(t die Emlulu' yon Wardl nach dem GeneraJ
gOU\'crnemellt durch die EmfülH'UJJgei:nesdevisenpolitiscJÜ"n Abrel'tjglmg, Ye1"botes
einer genauen Kontrolle unterworfen \ Eiustweileu werden dc\'isenrechtliche Ge
nehrnigungm :Ol1! Bezahlung "onEÜlfuhrware den Einfuhrcl'n des GeJ1eral
gou\'ernemeuts mit. eltel!t..weun der-Antrag m!f Ert 11[1ng einer solchen,Geneh
rrugnng yor.dcr.Warenemfnhr be! dcrDivisensteliem Kl'akau eiltgel'eic:ht um!
cl.Olt bCI'eits gepl'üft .wordcJl war. In Fä.ilen. in denen der Antrag auf Ertellung
eme)' Genehmigung zur Bezahlung von Emf\1hrw uen eist gestellt wÜ'd, wenn die
\Vareil .bereits 1!) das Gcncral.got1veI"Jlcment mgefüht:t worden .sind, kann eine
Genel1nngung, die zur tJben\'els,mg ,'on BetrageIJ aus \Varenvel'p!lichtung.cll 11ercchhgt, 1l1cht mehl' erteilt werden.

l &I': '" i""' 1A< i
!dS! wWI @'f!!
fi i"  l  ; $  .iit

smd unsere Werkst'offe für Außen  und !nneDanstriche pünkUich lieferbar. Die Güte
der Farben hat sich nicht verändert, da wir seit jeher deutsche Rohst ffe verw,enden,

Wir err.pfehJen auch Markierungsfarbe, VerQunkelungsfarbe und Tarnfarben.
U nte rlagen"ko.sten fos.

l8eaci\'sche Farbwerke, Beeck & Co. Aurel Behr, H{;-eield.
'01
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:J,  Persönliches
ßeUtJHill OS In das VClZGJChms QGr HJ. Preußeu zugf'Jassenen PrufJngemeUle

[UI Statik ist Baumgemeur Franz Bad:o 1 u r a, Beuthen OS. Goethe"haße 7,
fiir das FacJ1.geblet Elsenbetonbau :lllfgcnommeu wOrd€'n.

'i Jne;; nl{f:JJSfIü r;.st.  L1.  n:.el ;  tJ.l  II( ;     :::e   I}K  f    .;. n r.  i :i I =
'bachstraße 11, fur das Fachgebiet EJsenbetoIl aufgenomm(,li wün!.;/).

Todesfäll
G?ld.berK Schles. Stadtbaumeister a. D. Kurt Eil n e r, 60 Jahre.
KonJgstaJ Ostpl'. Bauunternehmer Gustav M ar z i n z i k.
Schwani.'I.gt"ll Wal thegal1" Rauunternehmer Patt1 Pi 0 t !" 0 W   k i. ;)1) .Tf('lI'e.

Hal!11delsl!ell.
FuhrIeistungen

DUl'ch Bekanntmachung vom 30. JUlii 1940 (.Mllt.-BI. des Reichskommjssar:;
,lir die PrejsbiId11Jlg 1940, Nr. 27, S. 466) smd die in der Verordnuug vom 15. Ja
DUal' 1940 CH.GBI. I, S.115) festgesetzten Höchstsätze für Fuhrleistungen Jmt
:Kraftfahrzeugen 1m Nahvf'rkE'br neu festgesetzt worden, Dabei wurden fÜr Last
Y..l'aftw gen dje bJsherigen Stundenhöchstsätze mit Wirkung ab 15_ Jull llm
durchschnittlich etwa 15 v. H. erhöht. Sie stellen sich nunmf'h!' für einen Wagen
:mit einer Tragf!i.higkeit bis 7U Ü,5 t - den kleinsten Typ - auf 2.30 Ri\I (bisher1,- RM) und iuf' einen 7 Tonncr - den.schwersteu Typ - auf 7,90 RM (bisher1i,90 Ri'iI). YOllJlJehr als urAnhänger als,u1ch die nenAnhängei' .lw:'.':!,40 RM) _4..r.I
'Üiugcr mit einer größeren TragfHhigkeit sind die Höchst::;ätze medriger als

. ')1511e1', was jedoch darin begründet ist, daß sich die früheren Sätze einschJieß
lieh der Kastell für einen Fahrer verstanden, wäbl.cud iu den neuen Sätzen dIe
Personalkosten uicht enthalten sind. Für Zugmaschinen Über 20 bis 100 PS sind
diR Stllnden- und Tagesl1öchstsätze erhoht worden. Die Kilometer-Höchstsätze
.'!ind sowohl für Lastkraftwagen als auch iü.r Anhänger uI).verändert geblieben:
. il{;el?':irenL    ; s    e Stie  ; h    r    i esetzt worden. Die Bestimmungen

ffolz
Ol'dnungs tr.afen durch Holz-  rnd Forstwil'tschaftsii_mter_ Der Relchsfoml

wcister hat d1e Ausübu1J.g des Ordnungsstt'afrechts bei le!chteren Verstößen gegen
die Thlarktordnung den bealnteten Leitenl der Forst- und Ho17.Wirtseh3ttsliilltt ,'über .. .. bis zur Höhe \"on1000 I Reichsforstmei>'1t.m'

h für die l::luferiden
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2ev p   Mft!
Man muß beständig Vv'erbung treiben,
um in Erinnerung zu bleiben,
mu/3 auch ln warenknappen Zeilen
das Feld der Zukunft vorbereiten.

I

UQ2r:  ad Waimb!IIDc. Ruf4Z1 Bf2.SJ !!. f,u: 932U JHgjwi11..  Ui 41l  G5rlitr. ;1 ! Jl 1

!  Qsgn, Ru155-S0, 85-58 - 9romberg. P.uf 1214. 3305 - ihorn, Ru!!fi21 u.!m - UJImaam!Jdt. R rn 19+ 1

In jeder AusHHmmg II-sfert t.md  erIegt

Plf' 11:   @!Mi 9 Sorauer Parkettkontor, So?a?dlTo!.efoi1 2115 "Tcle{o:1 '2115
1hj::;!iJ!! sbl.!!!lI1jf i!  !J
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hundwerker In Detmold 9
(Hocl'kund7iefbau). ,Grund! i c.  e,Vor

,:rile l;g:M i$_ie.rprüfung: ;e;t i

I a. Gnmdder. J!cuenPrufu, ngsordmm.gcfI . (MaUrer ' I

Zimmerer, Tlef- undSfraßenbauer). !3eginndes
Wintersemesit:rs 5. NÜI'ernoer 19 O. Auskunlt

und Lehrplan frei

a1!HlP at e
Zllr' Vdrkleidung,großraumiger
Flächen ,wie Decken, Wändeusw.,
jÜrBara.ckenand ffallenbauten
Unentflammbar.isolierend, läßt sich

leichtnageln',siigen u w.
AJ/einverkauffürSr:hlesien 'Sudeten.

und w.a.rthel!8.u:
Rei111ann & Thonke

BresJau 23
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Stelien Angeb@te und QGeslUlche

:2 Hor:bb;Ulecbnlker
für AbrechnungsarbeIten aller Art

Ilalm erlr Baufilhrer
für die Baustelle.
Vergütung erfolgt nach TO. A. Bei Bewährung Auf
stiegsmöglichkeiten.
Bewerbungen mit handgeschriebenem Lebenslauf, Licht
bild, Zeugnisabschriften sowie Angabe des frühesten
Antrittstermins sindJu richten an:

mit fert. H. T. B. AusbiIdg" guter
Zeichtlcr, bewand rt jn Statik, Ver
a"n::,cl11agnng u. Abrechnung, .Kcnnr
nisse im neuzeitlichen Holzbau er
wiinscht. möglichst gelernier.2im

meler, fiir bald gesucht.
Zim';'erm'i,ter @tlt  Martillll
Neusalz/Oder. GneisenalIstraße

Wo bietet sich für Z"
kör
Hilf

Dipl.-Ing. ErnS! Zeschke, Gilben, Wllhelmstroße

in. ßäurn iI!ef. (H lbau)
"'11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111"

die übernabme (Kauf oder
Pacht) eines Baugeschüftes.
Zuschriften erbeten unter S
106 an die Gesch::Htsstelk
dieser Zeitung.
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'Iilf)fCltlbaßtefJluli.k r
für Büro und Baustellc gesucht. Erfahrung im Veranschlagen und Ab
rechnen ist erwünscht. Außerdem ist anzug;eben, ob Bewerber im Besitz
des fÜhrerscheines ist. Be\vcrbungen mit ZeugnIsabschriftcIJ, Angaben
des evtJ. Antrittstermines, GehaltsangabeIl usw. erbeten an Firma

Hermm Heml, Maum- und ZimmermBisfer, Ullmdorf um QUBis. über lB.ubBII.

rKleineres !
m o r q!   r  ft I1

Geschäftslage von tüchtigem, "

pita!kttiftigem Baumeister :
ZU kaufen gesiJcht. .

Angebote mit genauer B.eschrei- .
bllng-lI!1d Lage des Betriebes siud
zu richten unter S 107 an die Qe- ij

I Für die Auswertung eines I schiiftsstelle dieser Zeitung.

nauen geschutzten _ J
ifraßenderkeobUaslhineOlUgeS I ..

zurHerstellungwellenloser ß SWlli:he AWlfftriSl!iJit1!!Straßendßc.ken sUlche Ich In

i;'fb U" I ZImmerarbeiten
unternehmer
0110 EngelhordI. Maurermeister,

leSI V1ei[hseI.Halil[her!fr.14-16

für Biiro u.BallsteIIe gesucht.

I Eintritt möglichst sofort. Be

werbungen mit Oehaltsanspr.

8aug  :äf e . fi . L; i SH I h;;;  e [  fi. . . . 'lowenberg i. !lbl..PlOmenade 1] I
- (3)

für das Stadtbauamt in Oels/Schles,wird'cil1

11 ln.llur (Tiefbautechniker)
zum alsbaldigen Dienstantritt für DauersteIIung.gesucht,_ Bedingungen:Absehlu LehrztnstaH, HingereErfahftin en imstädt. Tiefbau sation__lItlU Wasserbau)..Gewahr des itts Hir den natio!!al

i sozialistischen Staat,. N chweis,der ,ariscJ,len,'i\bst :I11mun i, g g;ebenew

falls auch fiirdieEhefrall.-Verg[ittl_l1g;erJo)gtn<1.chCfO:A. -:: B,cwe!bl1ngeu

m. Lebenslauf, _LichtbiJ.? LI. . cg!aub'fellf;njsabschr;' ind * : r;:eii 7     e;
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des Ballgewelkes,
efDsplechet: S 49 87
Posfscheckkonto: 73673 B.reslau I,den 211. Augus! 1940.

SandstrafJe 10

An unsere Milglieder!
(1J 8eireff: Arbeifseinsafz von Kriegsgefangenen

Da oii.enbar noch vielfach Unklarheiten. bestehen", geben wir Ihnen aut mehr
fachen Wunsch noch e}nm,aJ die hauptsächlichstenGosichtspunkte bekannt die bei
de, BGSChä.ftigungvonKriegsge,iangenen .zubeachten sind.

Da die polnischen Kriegsgefänfjenen fäsl ausschließlich der LandwirlscMft zu
geführt wurden,kommen fi.H den Ein.atz im H<J.ndwerk in der Hauplsache wesUkhe
Gefangene in 'Frageünd zwar vOlwiegen,d Franzosen und Belgier mit Ausnahme der
Fi'Hbigen', D€!;r Bedarf an Kriegsgefangenen ist bei dem zuständigen Arbeitsamt auf
dort e.rhä1HichenFormulare  'anzumelden. Di.e Höhe de  lohnes befragt 60 v. H. des
jeweiligen Tariflohnes und Ist an das Gofangenen!ager (Stalag) lU zahlen. Von dem
I\rbeitsentgelt wird eine Pauschalsteuer .in Höhe von 10 v. Ho. erhoben, die der Unter
nehmer ebenfalls an das S1ala9 zu entrichten hat, von wo sie an das zustandige
Flnanzamtabgefuhrt wird. Sonstige Steuern kommen nicht in Frage, SozialbeUräge
sin  ebenfqlls nicht _abzuziehen, dagegen ist Unfallversicherung nOIWBt1dig. Der B8.
sChaftigungsvertrag wird zwischen -den Belriebsinhabern und der Stalag ,abgeschlos.
sen, nicht etwa mit den einzelncn Kriegsgefangenen. (Einen Vertragsentwurf gaben
wir Ihnen :in unseren MiJieHungen Nr.16 der "Ostdeutschen Bau-Zeitung" bekannt.)
Mindeststärke eines Arbei!skommandos betragt bei nicht landwIr!schaftlichem Ar
be.I!Seinsalz 10 Kriegsgefangene Kleinere Be}riebe, die weniger als 20 Gefangene
beschäfligen können, schließen sich zweckmaßiger Weis!:O zu losen Gem8inschaflen
z:us mmen und beantragen gemeinsam 2uweisungen von Kriegsgefangenen. über
Unterkunft und Verpflegung -auf den Baustellen siehe Punkt 11 Uf1S0rer Mitteiluf1gen
In Nr.27 der "Ostdeutschen Bau.Zeitung".

Jm Bedarfsfalle sind die militärischen Wachmannschaflen durch Heran:!:iehung von
Zlvilperson n ;zu vers!arken, die auch,._Getolgschaftsmiiglieder des Unternehmers sein
können. Sie mussen aber von der. zuständigen unteren Verwaltungsbehorde als
HilfsPQlizisten verpflichtet werden.

!2j Befrei1: Eii'i5ichfnah;!: e in ArbejferL! Ji.'!ubs!,2r!en nach A!J$zahlm g
des Urlaubsgeldes

Der ReJchsposlminister hat unter dem 6. Auqus! 19-'0 - Va 7179-3 nachstehenden
Erlaß heriJuogegeben:

"In letzleT Zeit ist in e,melnen FeHlen von Betriebsführern und Gefolgschattsmit
gliedern zur Klärung von Unstimm\gke'iten usw. beantragt worden, in eingelöste,
tlerelis im Gewahrsam der DRP. befindlichen Urlaubskarten nochmals Einsichl nehmen
!u dÜrfen. Sol(;hen Antragen kann \ünfHg entsproch8'11 wo"den. Die- Anträge sind
s(;:hrlfliich an das Postami, .das das Urlaubsgeld ausgezahlt hat, unter näherer Be
zeichnung der herauslusu(;:hcndcn Urlaubskarten nach Namen des Ge1olgschafts
mannes und des Betriebes, Auszahlungstag und Betrag zu richten. Zur Einsich!nahme
Dsrechtigl ist sowohl der Behiebsiührer als auch der Gelolgschaftsmann. DritJen
Personen Ist die ElIloichtnahme nur zu gest aUen, wenn einer der Berechtigten zu
t\mn:t. Ei_ne H ralJsgabe ausgezahlter UrJaubskalten aus dem .Gewahrsam d';!r DRP.,st nicht zulasslg. Zur Abgeltung der entstehenden VerwaltungsarbeiJ ist tur jede
einzusehende Urlaubskarte eine Gebuhr von 50 Rpf. zu entrichten. Körmcf1 die- Ur
laubskarten nur ungenau bezeLchnet werden und sind deshalb umfangreiche Such.
arbeiten erforderlich, so hai der Afllragstellcr hiertur außerdom in ant.sprechendcr
Anwendung de  3 49, II der Poslordnung vom 30. Januar 1919 die Kosten 1ür umfang.
reiche Nachforscl1ungcn zu erstatten, Die Gebuhr von 50 Rpf. sowie etwaige weitere
Kostenbeträge sind durch' den Nachweis besonderer Postgebühren (ADA. VIII, 1,
I\nl. 3'-) zu verrechnen Die in Frage kommenden Diem! telJen sind hIernach anzu
weisen."

(3] Belreff: RohsfoffwbUchafi: Holz I Vorschufj:konfingenl für das Ho!::;::. und
FC1$lwirfschaftsjahr 1941

Die Reichostelle für Holz hat uns ein VorschUßkontingent <;In Schnittholz sowoh!
der Serie A al  auch der Sepie B zur Verfuguog gestellt. Dieses Kontingent soll dazu
dienen, die Vorräte bel den Firmen aufzufüllen. Die jetzt zugeteil1en Mengen wer
den von dem Kontlngen1 des Jahres 1941 abgezoqen. Die Re':chsstelle für Holz legt
Wert dar(juf, daß die Bestellungen moglichst umgehend dufgegeben werden, damit
der jetz-Ige große Holzvorrat vor Begin[1 des neuen Hoiz- und Forstwirtschaftsjahre$
in Anspruch genommen wHd.

Auf Grund verschiedener Ruckfragen weisen wir noch darauf hin, daß das von
deI Wirlschaffsgruppe Bauindustrie angekündigte SonderkontingEmt für Vorhalteholz
mit diesem Vorschußkontingen1 überelnst.imml.

(4) Betreff: Ncubauverbof I 9. Anordnung des Gencralbevollmächiigten
für die Regelung der Bauwirtschaff

Der Generalbevollmächtigte Hir .die Regelung -der Bauwir!sch<\ft h...t In einern Er
laß vom 20. August d. J. _ GB. XVIII!1183 (VIII) - an die Gebietsbeauftragten eine
weitere Ausnahme vom Neubauverbot ausgesprochen. Der Erlaß hat folgerrden
Wortlaut:

"Durch den verstark!en Sinsat!; von auslalldischen Arbeitskraflefl, Insbesondere
von Kriegsgefangenen, sowie 'durch das allniähliche Freiwerden von Arbeitsl:;raften
bei den zur Fertigsteljung kommenden Rustungsbauten wird sich in zunehmendem
Maße eine gewisse Entspannung der Arbeits€'insatzl ge in .der Sauwirtschaft be
merkb<Jr machen. Diese Entlastung beschränkt sich zunachst zwar nur aUf,oinige Ge
biete. Es ist je-d.och ,damit zu rechnen, daß vor allem durch ldenEirsatz von Krle  
gefangenen allmahJich auch eine allgemeine Besserung der Arbeits inS'atzlagc fuhl
Our werden wird.

!m Verfolg meiner Rundschreiben vom 15.7.1940 - GB. XV!!I b!1005f4 - und vom
c7. 7. 1940 ,GB. XII/065!3 _ ordne- ich deshalb 10,lge-nde-s an:

[6} S IT-,:.; ;
Wir geben Ihn,;!:":

für die Regelung ;j 
Sie- bitten:

"Die Arbeit$c;>::":s<::. __-"._ _ . 'niegswichUgel1 Sauvor 2.ben ist n,H;h w!e vor in
Schl"1sJen ;.juße;.t   "-,,, ,.-; :;$ :nuß d<lher dar"L.1f ge<Jcht,,! werden, daß alle rIIch1

1 i ::!{ 11 c 5: ;' ;:  ; ::fEti  ;  ;;:  f}    :!;,  j ,   ): f ::'  '
nähru,ngssich rw1';. . ,: :.s-.'"'_ jetzt f!ich  In Angn(t genommen werden dürten. Au.,...
genommen .,r.d .",,<;,;;:  lebensnotwendige ItBland5etZIJngsarbellen und Wohnungs.
teilungen.

d I e  h N rl    ;:,'; :: C    :u w! {seen  1\  e     e7n SZ k   i!   ä  f  e o    f;gn    h    I   :
führen lassen \:n.i \' .'"\.. aHen BaUstellen, die ohne meine GenehmIqung bzw. bel Bau.

vor: Bauvorhaben
Schre-;bens de-o Gebietsbeauftragte'l
ViII, um dessen Kenntnl.nahrr.e wir



Verordnung über den Arbeilseinsafz in den eingegliederten Osl
gebieten vom 13. At1g Sf 1940

des !i 8 ,des Erlasses des F>.ihrers und Reichskanzlers uber Gliederung
der Ostgeblele vom 8. Oktober 1939 [Reichsgesetzblalt J S. 2042) Wird
des Beau/lra,gtcn flir den Vierjahresplan verordnet:

1;1.
In den eingegliederten Ostgebieten. qelIen vom 1. September 1940 an'

1. Die Verordnung zur SicherstcHung des KrallebediHfsfur A'u/gaben von besonderer
sl.a'atspoliUschcr Bedeulung vom 13. Februar 1939 (RelchsgesetzbJaHI'S. 206);

2. die DlenstpfHchldurchführ,ungsanordnung vom 2. März..1939 (Rekhsgesetzblattf
S 403) und die Andcrungsanordnung Zur Dienstpflfchtdurchfuhrungsanordnung vom
27. Juli 1939 (ReichsgesetzbJall I S 1330);

3. die Anordnung über Untcrstu!zlIng fur Dienstverpfiichtete vom 4. September 1939
(Deulscher Reichsanzeiger und Preußischer Slaatsanzeiger Nr. 207).

Heil Hitler!
Reicßsinnungsverband des Bal.lgewerkes, BezirksstelJe Schlesien.

gez. Albert Kur zer, gez. Dip!. rer. pol. B r u eh man n,Bezirksinnungsmeisler. sle!lv. Geschäftsführer.

(7) Betreff:. Eimfe!hmg von !.ehrlfngen
Durch einen Erlaß des Reic saf.bE'lls/T1in Slers vom 2 8 1940 Isl der Termin fur die

MeJduflg der Lehrstellen beim Arbejlsa t fur die OstereinsteUung. auf den 1. Oktober,
1urdle Herb5teinstellunq auf den 1. Mal le5tgol091 worden (tur die Osfmark und den
SU(Je1engaU werden besQndere Termine fes geselzl). . .

c rhJ'lrfen die zumOsterlerm!n 1941 emell lehrling elMslellen wollen, haben
q<JjJer !;Iis sp lesi"lns 1. Oktober 19411 einen entsprechenfien Antrag beim zuständiger!
Arbeitsamt einzureichen.
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in verschiedenen Systemen.

flehtrfsehe Tonooer e Ober  lOß enöJs
Hein.ich $lIplh..f

Il a D"i g e 1!11 öl $ (Be;;;:. lliegD"!U )
Pllstschließfach Nr. 2D :: fernruf: Langenöls (Bez. liegnitz) Ur. 240
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EinfuhrkontrolJc im Generalgouvernement
Nnch emer VCl'ordntlngde,$ Leiters dei Abteilung Devisen im' Amt des

Generalgouverneurs wird in.Zukuuft die Einfuhr VO!l \Vulen nach dem Gencral
gouvernement du,t'C'h die Einflihl'un$" eines deds npoJltjschen AN'crtignngsyerboteseiner g(1).I:Lucn KontJoIle llllterworien..EinstweÜcn werden cic,'i'senn:chthcJJC Gc
uehnllgL1ngen zur Bezahlung yon..Emfuhl'Ware den Einfuhrenl .des General
gouvernements lHU' cl.teilt, wenll der Antragaui Eltellullgeiner solchen Geneh
nÜgullg VOI" derWal'eneinfuhr bel der Divise stcHe in Krakau emgereicht und
dort hereas gepruft worden war. In Fällen, III denen der Antn!.g a1.Jf El'Ü lhU1g
eineI' Genchmigung zu!' Bezahltmg \'on Einfuhr;>val'c.II el':.<t gestellt wird, welill die
\Vm:en bereits in das Gencralgouvcl'ueuu,llt . mg'E'fl1hl"t worden sind, kllUll eine
GeneJ.1JJHgilllg, die zu!' Überwelsung '\:on Beb'agen aus V\'al'enve!'pfltchtungen 11el'cchtlgt, JÜcht mehr cl.teilt werden.
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sind unsere Werkstoffefü. Außen- und Innen anstriche pünkt'lich lieferhar. Die Gute
der Farben hat sich nicht verändert, da wir seit jeher deutsche ROhstQife verwenden.

Wir empfehlen auch Mar!\ierL.rngsfarbe, Verdunkelungs farbe und Tarnfarben,. Unterlagen koste-nlas. .
rEieed"sche Fatbwe ke, Beeck & Co. Aurel Hehr, Krefeidw

le d 'sd e
lMIilDeralfilrbeD3Illl!lIiIiIi I



Todesfälle
Goldberg Schles. Stadtbanmeist€'l' a. D. Kurt Ei t n e I' 60 Jahl.
I\.Ijni stal Ostpr. BauuntCl'llell1ner Gust!!.\' :M: a r Z In z ; k. '
ScIl\n:mingeu WartlJegau. Bauunternehmer Paul Plot r 0 W s}  I,

Harrildels eiM.
Fuhrleistungen

DU1'chBe anJ;Ürnachungvom 30. JUni 1940 (j),Htt.-BI. des Rej{'hskommjs al':;;
für dle Prels"tnldung 1940, Kr, 27. S. .f66) smd die inder VerOl'dlHwg vom 15. Ja
;.mal' 1910 (HGB1- I, S. 115) festgesetzten Höchstsiitze für FuhdelstungCn mit
Kraftfahrzeugen un Nahverkehr Jleu festgesetzt worden. Dabei wurden für La.s.t
kraftwagen die bisherigen StundenhüclJslsatze mit Wlrlmng ab 15. Jul[ ilm
JUI'chschnlttIich etwa 15v. H. erhöhl. Sie steUensich nunmehr fü]' einen W?g:enmit einer Tragfiiliigkeir bis zu 0,5 t - den kleinsten Typ - auf 2.30 RI\I (bisher:'!..,- RM) u - auf 7,90.TIliI (bisher5,90 RJil). einer Tragfähigkeit "VOll)nchr als 2 H. he!"aufge etzt. FürAJ],hfu:lgel' die Stunden- als;cuch die . , elllenAnhängeJ.' vorhp.!'
J,40 RM)
118.1J.ger' mit einer größeren Tragfähigkeit smd die Höcho;l:,;ätze niedrige!' als
j lshcl'. was jeduch darin begründet ist, daß sich die frühert>n Silt:>:e e !lsChJteßlieh der Kosten für eillen Fahrer verstanden, während in den neueIl Sahen diE'
?ersonalkosten nicJlt enthaltcn sind, Für Zugma chjnen über .20 bis 100 PS sind
1ie Stunden- und Tageshöchsts>!.tze erhöht wOI'den. Die Kilometer-Höchstsiitze
ind sowohl für Lastkraftwagen als auch für Anhänger unverändert geblieben;
!,Ur Zugmaschinen sind sie vereinzelt heraU!'gesetzt worden, Die Resthnn11lngen0.ber die Leistungssätze bleiben unveranden,

Holz
QJ:'dnun!{s!'itrafen durch Hdz  nnd F01,'stwirtschaftsämteJ:'. Der Rcichsforst

J;eister hat die Ausüb1U1g des OrdJ],tmgsstrafrcchts bei leichtereu Verstoßen gegen
ie Markto!'dnung den beamteten Leitern df'J' Forst- '-'nd Holzwit.t'JcI]e.ft. limtet.

,übertragen. Sie sind ermachtigt wOrden. Ol'ctnungsstrafcl1. bis ZlI!' Höhe Ton
, 1000 R3rI . zu 'verhiingen, wogegen das Besehwel'derecht an den R€'ich;;for>;tmeister

;;egeben ist. Diese Regelung teitt mtt sofortiger Wjrkung auch fül  die ![lnfenden
Ürdnnngsstrafvcrfahrell i11 Kraft.

,?>.. 7.".'
ßa.£f jt,Wht- JdJ; t1
j ."" J -1' , ',li-JIUU1t. '0'1

#.t t{.1t'fMjtt-IIf,Jite '14:

UM  3Utp!
Man muß beständig \li/erbung treiben.
um in Erinnerung zu bleIben,
mu/3 auch in warenknappen Zeilen
das Feld der Zukunft vorbereiten.
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I o:rDn !1J!'uk!1j[ons> - Zeichn11JJ.!IJlgen

I und JFe$:!!igkei'i]1$Jbe!1'echJ1'!!.11JJ.!IJlgen
Hir Baracken und tlaHcnLJauten in Iio!-:konstrtlktion übe: imJIlt.i2"'''! Wij @ e"! \!: ""', Te lMJrnß$ehes S,YH1"@

. Breslau 13  Opitzstraße 20. Fernsprecher 81595, .       .   =
"tur leichten porösen Beton

guter Kalte , Wärme- und Schall-Isolator
feuersicher und frostbeständig
fäu!nis., schwamm- und schimmeJfrei

ie! H Hi!H  AI1WeiHhHlg
besonders auch geeignet als Bodenunterlage,
Ungeziefer abwendend und Dachisolierung

Niedrige  @lIli 01iite!'il
lieferbar in Korngröße 0-3 und 3-15 mm

Obersehl. Schlacken- 11. Oolomitverwerlungsges. m. b. H.

KaUowitz, Frielh-iehsplalz 12=  -'-===..

U!l1 Ii1I\!1!1 @k1!l:

Tag es u n 1:e rkünfte
nach den Richtlinien der DAF., Amt
"Schönheit der Arbeit", liefert kurzfristig

i11!J!ll!i!l!lifferl« GIIS2€!1I Sdlli!Z , S liölli!.Jl.!r  1:11.
Gegründet 1888

etnafifiihtJe'Tl"i{f
!(APAG

I-L<\RIP!..ATTEN
KAPa«;

BSOUI:RBAIJHAHEI\!
HERSTEllER:

Sado", Frlscbwilsse
mit iid<E:ölJl ausgenütztem R!ä.rrilmm
für Einzelhäuser, Siedlungen und Industl'ieuntemehmen

beziehen Sie von der ... Generalvertretung
Oberingenieur E.Metzner, Breslau 10. Rosenthaler Str. 39
FürHirschberg u. Umgeh.: WaldemarJärke, OberschreiberhaujRsg.

.
1M1Jew /mf!.€J!iJi1tl  ii._ 7J/mliieriiew /m $f;JJiftWJ1lIil'dJ..
/m liI!1ii@Jlmlif'j/m 1fJ01J'1l1if'jill IfIJiJ!.Ill1.d @JllErutJall11w'i '!
s   ornrn rnro  mß0 B aBg   g         m  m   fl  am
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FO!M nd!lU!t:dinbt!!!
IDr. IDietriich'sPyr

Behördlich geprüft und zuge
lassen. Nur einmaliger Anstrich
erforderlich! In weiß. auf
Wunsch in anderen heUen
farbtönen.

Columboril Cr. Erich Dielrich
Chemische fabrik. Dresden-A 66

Pfotenhauerstraße 78/80
Vertretung: \ViJhelm. Ru.!:ich
Breslau 16, Mäl'chenweg 2.

Beste
Klärwirkung

fwiedr, HC!iIBii'lgS . Kdt,'Ges. 1Deutsch Ks-one

l r. f. Lebmüßß, slriBß;J

I     s !  !. : I
Werkstätten im Betrieb,
Lieferung allerStraßenbau_
stoffe und Werksteine für
Hoch-, Tief. u. Wasserbau.

-
liiJlilhlmlSlridJH!

färben nicht mehr ab, werden
wisch- und wetterfest, wenn
der Kalkfarbe etw.a.s "Ka!..
konit" zugesetzt wird.

Gewerkschaft Bodenfeid
Hirschbery/Rsgb.

jjJ!\!P'(i1j n@!r i!1IiJ Rw mt!!Iii $
. Tbeodolite

Meßgeräte
Reißzeuge usw.
U1ustr.Prcist koatentre

Gegründet 1886
G,org BulenSchön

B.hr ntelO h. Bmbo,

Fernru':
642.1.1 i 5rftbener RrimilWirief

I ! i ! rC    fn  ! r c   ' "

B 0376, Ortsgespr. 83860.

Lieferung arrerStraßenbau w i
stoffe und Werksteine für E
Hoch-, Tief- u. Wasserbau. t

HIC ffiB R HGS CR ij! BH.
F"ld.u,cKlail1bahIlDII

,ENGELS Do"'RF::',LE r P;::'!G

Jf/lim!J!ggelPJzrufolf

fur Hau
=  :- Jndustne und

U gewer01A warrer

6ehf)rdlkt'ilO€rka,1lU
läozMd beIVahrt

i/ar!k( O_edI
JlfJJ/flflIItPfIhJJ!J
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Zur Führung desseJben für jede Bau
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